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1. Aufgabenstellung 

 

Die Ortsgemeinde Harthausen plant die Aufstellung des Bebauungsplanes 

„Südlich Wooggraben – Teilbereich Ost“.  Das Plangebiet soll als Wohnbau-

f läche ausgewiesen werden. 

 

Zur planungsrechtl ichen Umsetzung der beschriebenen Entwicklungsab-

sicht führt die Ortsgemeinde Harthausen derzeit  ein Aufstellungsverfahren 

für den Bebauungsplan „Südlich Wooggraben – Teilbereich Ost“ durch.  

 

Im Zuge der Aufstellung des genannten Bebauungsplans wird die Erarbei-

tung einer Immissionsprognose erforderl ich. In dieser Immissionsprognose 

sind die Geräuscheinwirkung der auf  das Plangebiet einwirkenden Schall-

quellen 

 
- Straßenverkehrslärm 

- Gewerbelärm 

 
zu ermitteln. 

 

Außerhalb des Plangebietes bef inden sich im Süden und Südosten gewerb-

l ich genutzte Flächen. Direkt im Süden verläuf t  die Speyerer Straße 

(L537).  

 

Auf  Basis der vorl iegenden Angaben zum Straßenverkehr mit den bekann-

ten Schallemissionen des Verkehrslärms werden die Einwirkung innerhalb 

des Plangebietes prognostiziert  und nach der DIN 18005, Beiblatt  1 [2],  der 

16. BImSchV [3] und den baurechtl ichen Vorgaben der DIN 4109, Januar 

2018 [20] bewertet.   

 

Unter Beachtung der vorhandenen und genehmigten gewerblichen Aktivitä-

ten in den im Osten der Bahnf lächen gelegenen Industr ie- und Gewerbege-

bieten in der Nachbarschaft des Plangebietes sind die daraus prognos-

t izierten Beurteilungspegel nach DIN 18005, Beiblatt  1 [2] und TALärm [4] 

zu beurteilen. 
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Für die als Wohnnutzung ausgewiesenen Bereiche innerhalb des Plange-

bietes werden die Anforderungen für die Dimensionierung des Schall-

schutzes gegen Außenlärm nach der DIN 4109, Januar 2018 [20] über die 

Festlegung der maßgeblichen Außenlärmpegel def iniert .  

 

Auf  Basis der auf  das Plangebiet einwirkenden und nach den geltenden 

Regelwerken bewerteten Geräuschimmissionen wird ein Schallschutzkon-

zept für die als Wohnnutzung ausgewiesenen Bereiche innerhalb des Plan-

gebietes erarbeitet.  Dieses gewährleistet gesunde Wohnverhältnisse in-

nerhalb der Wohngebäude und den Außenwohnbereichen. 

 

Zur Schaffung gesunder Wohnverhältnisse können grundsätzlich folgende 

Schallschutzmaßnahmen ergrif fen werden. 

 
-  Abstand zwischen der Bebauung mit schutzbedürf t igen Räumen und 

den Geräuschemittenten in der bestehenden Nachbarschaft vergrößern 

-  Festsetzungen der Nutzungen nach BauNVO innerhalb des Plangebie-

tes unter Beachtung der Geräuscheinwirkungen 

-  Aktive Schallschutzmaßnahmen wie z. B. Schallschutzwände oder –

wälle 

-  Grundrissorient ierungen innerhalb des Plangebietes bei Gebäuden mit 

schutzbedürf t igen Räumen im Sinne der DIN 4109 

-  Passive Schallschutzmaßnahmen (nicht bei gewerblichen Geräuschein-

wirkungen) 

 

Nach einer eingehenden Prüfung und Bewertung der möglichen Schall-

schutzmaßnahmen wird ein f inales Schutzkonzept für die geplanten Ge-

bäude erarbeitet,  das im Bebauungsplan festzusetzen ist.  
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2. Örtliche Situation 

 

Die Lage des Plangebietes sowie die umliegenden bestehenden Gebäude 

und Verkehrswege können dem beil iegenden Ausschnit t  aus dem Katas-

terplan in der Anlage 1.1  und dem Katasterplan mit der zeichnerischen 

Darstellung der Grenzen des Bebauungsplanes in der Anlage 1.2  entnom-

men werden.  

 

Das Plangebiet umfasst einen unbebauten Bereich im Nordosten der beste-

henden Bebauung der Ortsgemeinde Harthausen nördlich der Speyerer 

Straße. Im Norden des Plangebietes bef inden sich landwirtschaf t l ich ge-

nutzte Flächen und Hallen. Im Osten bef indet sich eine Regenrückhaltean-

lage mit Pumpstat ion und weiter im Osten ebenfalls landwirtschaf t l ich ge-

nutzte Flächen. Im Südosten bef indet sich der Gemüseanbaubetr ieb Geil 

GbR. Südlich der Kreisverkehrsanlage beidseit ig der Adolf -Cuntz-Straße 

schließen gewerblich genutzte Flächen nach §8 BauNVO an. Südlich des 

Plangebietes und der Speyerer Straße l iegen ebenfalls gewerblich genutzte 

Flächen. In der Speyerer Straße 92 bef indet sich die Agrom-Agrartechnik 

GmbH und in der Speyerer Straße 90 die Firma Landmaschinen Vogel,  die 

jedoch nicht mehr akt iv ist.  

 

Erschlossen wird das Plangebiet durch die im Süden verlaufende Speyerer 

Straße. Die bestehende Bebauung in der Nachbarschaft ist  1- bis 3-

geschossig. Das Plangebiet und die Umgebung können aus schalltechni-

scher Sicht als eben bezeichnet werden.  

 

Die Unterlagen der Anlagen 1.1ff  und die Ortsbesicht igung mit der Auf-

nahme der Gebäudehöhen in der Nachbarschaft des Grundstücks sowie die 

Befragung der gewerblichen Betr iebe im südlichen Bereich des Plange-

bietes bilden die Grundlage für das digitale Geländemodell in der Anlage 

2 .  



 Seite 7 v. 64 
                  IMMISSIONSPROGNOSE   17.0209 

 11.08.2019 
 

 

3.  Beurteilungsgrundlagen 

3.1 Planungsunterlagen 

 

Der schalltechnischen Immissionsprognose l iegen folgende Planungsunter-

lagen zugrunde: 

 
-  Ausschnit t  aus dem Katasterplan, Anlage 1.1 .  

 
-  Zeichnerische Darstellung der Grenzen des Bebauungsplanes „Südlich 

Wooggraben – Teilbereich Ost“ der Ortsgemeinde Harthausen, Anlage 

1.2 .  

 
-  Bebauungsplan „Ortsmitte Teilbereich I I“ ,  Ortsgemeinde Harthausen, 

zeichnerischer Teil,  Anlage 1.3  

 
-  Bebauungsplan „Ost“,  Ortsgemeinde Harthausen, zeichnerischer Teil 

und text l iche Festsetzungen, Anlage 1.4ff  

 
-  Bebauungsplan „Ortsmitte Teilbereich I I ,  Änderung 1“, Ortsgemeinde 

Harthausen, zeichnerischer Teil 

 
-  Bebauungsplan „Ost – Änderung 1“, Ortsgemeinde Harthausen, zeich-

nerischer Teil  

 
-  Bebauungsplan „Ost – Änderung 2“, Ortsgemeinde Harthausen, zeich-

nerischer Teil und text l iche Festsetzungen 

 
-  Flächennutzungsplan, Verbandsgemeinde Dudenhofen, Anlage 1.6  

 
-  Verkehrsdaten der Speyerer Straße (L537) vom LBM, Anlage 1.7ff .  

 
-  Befragung zur Betr iebsweise der gewerblichen Nutzungen im Süden 

des Plangebietes (Agrom Agrartechnik GmbH). 

 
-  Befragung zur Betr iebsweise der gewerblichen Nutzungen im Südosten 

des Plangebietes (Gemüseanbaubetr ieb Geil GbR). 

 
-  Ortsbesicht igung mit fotograf ischer Dokumentat ion der ört l ichen Situa-

t ion. 
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3.2 Normen, Richtlinien und behördliche Vorschriften 

 

Den Berechnungen und Beurteilungen l iegen folgende Regelwerke zu-

grunde: 

 

[1] BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I  S. 1274), 

das zuletzt durch Art ikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 

2017 (BGBl. I  S. 2771) geändert worden ist 

 
[2] BauNVO Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekannt-

machung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I  S. 132), die zu-

letzt durch Art ikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 

(BGBl. I  S. 1548) geändert worden ist Stand: Neuge-

fasst durch Bek. v. 23.1.1990 I 132; zuletzt geändert 

durch Art.  2 G v. 4.5.2017 I 1057 

 
[3] 16. BImSchV Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverord-

nung) vom 12.06.1990 (BGBL. I ,  S. 1036), Änderung 

durch Art.  1 V v. 18.12.2014 I 2269 (Nr. 61)  

 
[4] TALärm  Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrif t  zum Bundes-

Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm - TALärm), vom 26. August 1998, 

Geändert durch Verwaltungsvorschrif t  vom 01.06.2017 

(BAnz AT 08.06.2017 B5) 

 
[5] LAI  Hinweise zur Auslegung der TA Lärm (Fragen und Ant-

worten zur TA Lärm) in der Fassung des Beschlusses 

zu TOP 9.4 der 133. LAI-Sitzung am 22. und 23. März 

2017 

 
[6] DIN 18005 Beiblatt  1, Schallschutz im Städtebau, Berechnungs-

verfahren Juli 2002, schalltechnische Orientierungs-

werte für die städtebauliche Planung, Mai 1987 
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[7] RLS-90 Richtl inie für den Lärmschutz an Straßen, Ausg. 1990 

 
[8] DIN ISO  Akustik - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung 

 9613-2 im Freien - Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren, 

Oktober 1999 

 
[9] VDI 2571 Schallabstrahlung von Industr iebauten, August 1976 

 
[10] VDI 2714  Schallausbreitung im Freien, Januar 1988 

 
[11] ZTV-LSW 06  Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richt-

l inien für die Ausführung von Lärmschutzwänden an 

Straßen, September 2008 

 
[12] Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräusch-

emission von Tankstellen, Hessische Landesanstalt  für 

Umwelt,  Hef t Nr. 116 

 
[13] Technischer Bericht Nr. 4054 zur Unter-suchung der 

Geräuschemissionen und - immissionen von Tankstel-

len, Hessische Landesanstalt  für Umwelt 

 
[14] Parkplatz Empfehlungen zur Berechnung von  

 lärmstudie Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Om-

nibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgara-

gen, Schrif tenreihe Bayerisches Landesamt für Umwelt-

schutz, Heft 89, 6. Ausgabe 2007 

 
[15] Merkblatt 25 Leit faden zur Prognose von Geräuschen bei der Be- 

und Entladung von LKW, Landesumweltamt Nordrhein-

Westfahlen, Ausgabe 2000 

 
[16] Heft 192 Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und 

Ladegeräusche auf  Betr iebsgeländen und Frachtzen-

tren, Auslieferungslagern und Spedit ionen, Hessische 

Landesanstalt  für Umwelt,  11/1995 

 
[17] Heft Nr. 275  Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräusche-

missionen und –immissionen von Tankstellen, hessi-

sche Landesanstalt  für Umwelt August 1999
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[18] Heft 3 Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräusche-

missionen durch Lastkraf twagen auf  Betr iebsgeländen 

von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Spedit ionen 

und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Ge-

räusche insbesondere von Verbrauchermärkten, Lärm-

schutz in Hessen, Hessische Landesanstalt  für Umwelt 

und Geologie, 2005 

 
[19] DIN 4109 Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachwei-

se, Ausgabe 1989, baurechtl ich eingeführt in Rhein-

land-Pfalz mit der Verwaltungsvorschrif t  vom 10. Janu-

ar 1991 

 
[20] DIN 4109 Schallschutz im Hochbau, Teil 1: Mindestanforderun-

gen, Januar 2018 

 
[21] DIN 4109 Schallschutz im Hochbau, Teil 2: Rechnerische Nach-

weise der Erfüllung der Anforderungen, Januar 2018 

 
[22] VDI 2719 Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrich-

tung, August 1987,  

 

 

3.3 Gebietseinstufung, schalltechnische Orientierungswerte,  

Immissionsgrenzwerte, Immissionsrichtwerte 

 

Innerhalb des Plangebietes soll nach §4 der BauNVO Allgemeines Wohn-

gebiet (WA) festgesetzt werden. Es soll aus schalltechnischer Sicht unter-

sucht und bewertet werden, ob das Plangebiet als Allgemeines Wohngebiet 

ohne zusätzliche Schallschutzmaßnahmen für die geplante Nutzung aus-

gewiesen werden kann bzw. welche Schallschutzmaßnahmen erforderl ich 

sind. 

 

Auf  Basis der auf  das Plangebiet einwirkenden und nach den geltenden 

Regelwerken bewerteten Geräuschimmissionen wird ein Schallschutzkon-

zept für die als Wohnnutzung ausgewiesenen Bereiche innerhalb des Plan-

gebietes erarbeitet.  Dieses gewährleistet gesunde Wohnverhältnisse in-

nerhalb der Wohngebäude und den Außenwohnbereichen.
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Zur Schaffung gesunder Wohnverhältnisse können folgende Schallschutz-

maßnahmen ergrif fen werden. 

 
-  Abstand zwischen der Bebauung mit schutzbedürf t igen Räumen und 

den Geräuschemittenten in der bestehenden Nachbarschaft vergrößern 

-  Festsetzungen der Nutzungen nach BauNVO innerhalb des Plange-

bietes unter Beachtung der Geräuscheinwirkungen 

-  Aktive Schallschutzmaßnahmen wie z. B. Schallschutzwände oder –

wälle 

-  Grundrissorient ierungen bei Gebäuden mit schutzbedürf t igen Räumen 

im Sinne der DIN 4109 

-  Passive Schallschutzmaßnahmen (nicht bei gewerblichen Geräuschein-

wirkungen) 

 

Bei der städtebaulichen Planung gelten für die im Plangebiet festgesetzte 

Gebietseinstufung Allgemeines Wohngebiet nach Beiblatt  1 zur DIN 18005 

[6] folgende schalltechnische Orientierungswerte (SOW): 

 
-  Allgemeines Wohngebiet (WA) §4 nach BauNVO 

Schalltechn. Orient ierungswerte (SOW) tags =  55 dB(A) 

 nachts =  40 (45) dB(A) 

 
Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für Industr ie, Ge-

werbe- und Freizeit lärm sowie für Geräusche vergleichbarer öf fent l icher 

Betr iebe gelten. Der höhere Wert gilt  danach für die Geräuscheinwirkung 

des öf fent l ichen Straßen- und Schienenverkehrslärms.  

 

Die Einhaltung oder Unterschreitung der schalltechnischen Orientierungs-

werte (SOW) ist wünschenswert,  um die mit der Eigenart des betref fenden 

Baugebietes verbundene Erwartung auf  angemessenen Schutz vor Lärmbe-

läst igung zu erfüllen. In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vor-

handener Bebauung, bestehenden Verkehrswegen und in Gemengelagen, 

lassen sich die Orient ierungswerte of t  nicht einhalten. 

 

Eine eventuell erforderl iche Schallpegelminderung soll entsprechend der 

heranzuziehenden Lärmschutzsystematik des Bundesimmissionsschutzge-

setzes in erster Linie durch akt ive Schallschutzmaßnahmen herbeigeführt 
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werden, da nur diese in der Lage sind auch den Außenwohnbereich ange-

messen zu schützen. 

 

Geräusche, die auf  die Verkehrswege zurückzuführen sind, können die 

nach Beiblatt  1 der DIN 18005 geltenden SOW überschreiten. Überschrei-

tungen der geltenden SOW durch Verkehrslärm von öf fent l ichen Straßen 

und Schienenwegen ohne akt ive Schallschutzmaßnahmen erschließen sich 

i.S.d. Tenors der Rechtsprechung bis zu den geltenden Immissionsgrenz-

werten (IGW) der 16. BImSchV [3] einer angemessenen Abwägung. Gemäß 

16. BImSchV [3] gelten bei den obigen Gebietseinstufungen folgende Im-

missionsgrenzwerte (IGW): 

 
-  Allgemeines Wohngebiet (WA) §4 nach BauNVO 

Immissionsgrenzwerte (IGW) tags =  59 dB(A) 

 nachts =  49 dB(A) 

 

Diese Vorgehensweise ist begründet in der Tatsache, dass bei Neubau o-

der wesentl icher Änderung von Straßen und Schienenwegen, die betrof fe-

nen Anwohner bei Überschreitung der geltenden Immissionsgrenzwerte 

vorrangig Anspruch auf  akt iven Lärmschutz und wenn dieser z.B. nicht 

ausreicht bzw. unverhältnismäßig teuer ist,  Anspruch auf  passiven Lärm-

schutz haben. 

 

In begründeten Fällen können auch die für ein Allgemeines Wohngebiet die 

geltenden Immissionsgrenzwerte für ein Mischgebiet der Beurteilung zu 

Grunde gelegt werden. 

 
-  Mischgebiet (MI) §6 nach BauNVO 

Immissionsgrenzwerte (IGW) tags =  64 dB(A) 

 nachts =  54 dB(A) 

 

Ein Eingrif f  in Grundrechte (Gesundheitsgefahr) für Wohnnutzungen und 

vergleichbare schutzbedürf t ige Nutzungen wird in der verwaltungsgericht l i-

chen Rechtsprechung zunehmend ab einem Beurteilungspegel von 70 

dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht festgemacht. W ird ein Plangebiet 

mit Geräuscheinwirkungen dieser Größenordnung beaufschlagt, müssen 

gewichtige Gründe dafür sprechen, diese Flächen für eine Wohnnutzung zu 

entwickeln. 
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Unabhängig von akt iven Schallschutzmaßnahmen ist für die geplante Be-

bauung innerhalb des Plangebietes unter Beachtung der DIN 4109 die 

Festsetzung von passiven Lärmschutzmaßnahmen nach DIN 4109, abhän-

gig von der Nutzung der Räume, zu prüfen. 

 

Bei der Ermitt lung und Bewertung der Geräuscheinwirkungen an den ge-

planten Wohngebäuden gewerblicher Anlagen  sind neben den Anforde-

rungen der DIN 18005 auch die die immissionsschutzrechtl ichen Anforde-

rungen der TA Lärm [4] zu berücksicht igen. Dabei gelten am Tage folgende 

Beurteilungszeiten: 

 
-  06.00 bis 22.00 Uhr mit dem Zuschlag für Tagezeiten mit erhöhter 

Empf indlichkeit  für Gebiete e bis g nach Punkt 6.1 der TALärm 

-  werktags von 06.00 bis 07.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr. 

-  sonn- und feiertags von 06.00 bis 09.00 Uhr, 13.00 bis 15.00 Uhr und 

20.00 bis 22.00 Uhr. 

 
Entgegen den Orientierungswerten der DIN 18005, bei der in der Nachtzeit  

eine Beurteilungszeit  von 8 Stunden gilt ,  muss nach TA Lärm in der Nacht 

die für die Lärmimmissionen ungünstigste Stunde betrachtet werden. 

 

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete sind 

identisch den SOW des Beiblattes 1 zur DIN 18005 für gewerbliche Geräu-

sche.  

 
-  Allgemeines Wohngebiet (WA) § 4 nach BauNVO 

Immissionsrichtwert ( IRW) tags =  55 dB(A) 

 nachts =  40 dB(A) 

 
Die Immissionsrichtwerte sind vor zu öf fnenden Fenstern von schutzbedürf-

t igen Räume nach DIN 4109 (Aufenthaltsräume) zwingend einzuhalten. Die 

TA Lärm kommen in den der Bauleitplanung nachfolgenden Objektgeneh-

migungsverfahren zur Anwendung, so dass eine Planung nur vollziehbar 

bleibt,  soweit sie im Vorgrif f  bereits diese Richtwerte angemessen berück-

sicht igt.   
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4. Vorgaben und Annahmen für die Immissionsprognose 

 

Die der Immissionsprognose zu Grunde l iegenden gewerblichen und ver-

kehrl ichen Geräuschemissionen werden auf  Basis der erf ragten und vorl ie-

genden Daten berechnet in ein dreidimensionales, digitales Geländemodell 

eingegeben. Mit diesem werden die von der Geräuschquelle ausgehenden 

und auf  das Plangebiet einwirkenden Schall immissionen prognostiziert .   

 

 

4.1 Digitales Geländemodell 

 

Gebäude, Schallquellen, Geländeverlauf ,  Immissionsorte u. a. Objekte, die 

die Schallausbreitung in Bezug auf  die gewählten Immissionsorte be-

einf lussen, werden in das dreidimensionale, digitalisierte Geländemodell in 

Höhe und Ausdehnung eingefügt. Es werden im Detail unter anderem fol-

gende, die Immissionsprognose beeinf lussende Parameter, berücksicht igt.  

 
-  Geländeverlauf  

-  Bodenbeschaffenheit  (absorbierend (W iese, Acker) oder ref lekt ierend 

(Asphalt ,  Pf lasterbelag) 

-  Bestehende Gebäudeanordnung und Gebäudehöhe in direkter Nachbar-

schaft des Plangebietes 

-  Schallschutzwände, Schallschutzwälle 

-  Lage der Schallquellen und Höhe über Grund 

-  Einwirkungsdauer der Schallquellen, Schall leistung, Zuschläge für Im-

puls-,  Ton- und/oder Informationshalt igkeit  

-  Lage der Immissionsorte gemäß der geplanten Geschosse an den  

Gebäuden mit schutzbedürf t igen Räumen  
 
Dabei wird die Schallausbreitung mit der Entfernung, mit Ref lexionen und 

mit Abschirmungen nach den Vorgaben der DIN 9613-2 berechnet.  

 

Innerhalb des Plangebietes wird die mögliche Bebauung bei der Immissi-

onsprognose nicht berücksicht igt.  Dies ist begründet in der Tatsache, dass 

die zeit l iche Abfolge der Bebauung nicht bekannt ist und auch im Bebau-

ungsplanverfahren nicht gesteuert werden soll.  Daher können die mögli-

chen Abschirmungen innerhalb des Plangebietes durch die geplante Be-

bauung innerhalb des Plangebietes nicht berücksicht igt werden.
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Grundlage für die Immissionsprognose ist das dreidimensionale digital isier-

te Geländemodell,  das dem Lageplan in Anlage 2  entnommen werden 

kann. Diesem Lageplan ist zu entnehmen, dass die in der Nachbarschaft 

des Plangebietes angrenzend Bebauung welche abschirmend bzw. ref lek-

t ierend wirkt,  in das digitale Geländemodell eingearbeitet wurde. Das 

Plangebiet und die Verkehrswege l iegen im digitalen Geländemodell aus 

schalltechnischer Sicht auf  identischem Höhenniveau, siehe Bild 1. 

 

 
Bi ld  1 :  Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l  

 

4.2 Straßenverkehr  

 

Die Daten der Verkehrszählung auf  der im Süden an das Plangebiet an-

grenzenden Straße (Speyerer Straße, L537) wurde dem Unterzeichner vom 

LBM zur Verfügung gestellt .  Die an das Plangebiet im Süden an die Kreis-

verkehrsanlage angrenzenden Straßen sind in Bezug auf  das Verkehrsauf-

kommen auf  der L537 nicht immissionsrelevant. Auf  der sicheren Seite l ie-

gend wird in der Adolf -Cuntz-Straße eine Verkehrsmenge von DTV = 1.500 

Kfz/d bei der Immissionsprognose berücksicht igt.  
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4.2.1 Verkehrsdaten Speyerer Straße (L537) 

 

Auf  der Speyerer Straße (L537), südlich des Plangebietes beträgt nach te-

lefonischer Auskunft des LBM im Zähljahr 2012 der DTV = 3.536 Kfz/d. Da-

von sind 94 Kfz der Güter- bzw. Schwerverkehrsklasse über 3,5t zugeord-

net. Umgerechnet auf  den der RLS90 zugrunde l iegenden Kfz über 2,8t be-

fahren 113 Kfz der Güter- bzw. Schwerverkehrsklasse die Speyerer Straße 

(L537). Der Lkw-Anteil am Verkehrsaufkommen wird auf  der sicheren Seite 

l iegend nach den Vorgaben der RLS 90 mit Beachtung der obigen Zählwer-

te verteilt  auf  den Tag- und Nachtzeitraum bei der Immissionsprognose be-

rücksicht igt.   

 

Nach der Analyse des Straßenverkehrs auf  Landstraßen in Rheinland-Pfalz 

2013 vom LBM hat bezogen auf  das Jahr 1990 der DTV im Jahr 2013 um 

2,2% zugenommen, siehe Anlage 1.7 .  Man kann ebenfalls erkennen, dass 

seit  2003 die Anzahl des DTV auf  Landstraßen im Wesentl ichen konstant 

bzw. rückläuf ig ist.  Beim DTV wird daher bei der Immissionsprognose be-

zogen auf  das Jahr 2030 auf  der sicheren Seite l iegend von einer Ver-

kehrszunahme von 5% auf der L537 ausgegangen. Nach den Analysedaten 

für den Schwerverkehr, siehe Anlage 1.8  wird erwartet,  dass im Jahr 2030 

täglich 2% mehr Lkw die L537 in diesem Bereich befahren. Eine Verkehrs-

untersuchung für diesen Straßenabschnit t  l iegt nicht vor. Im Jahr 2030 wird 

ungünstig auf  Basis der Zählwerte des LBM und der Analysedaten erwartet,  

dass  

 
 DTV2030  = 3.713 Kfz/24 h 

 p t  = 3,22 % 

 pn  = 1,61 % 
 
die Speyerer Straße (L537) täglich in diesem Bereich befahren.  

 

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit  auf  der Speyerer Straße (L537) be-

trägt westl ich der Kreisverkehrsanlage bis zum Ortsausgang 50 km/h und 

dann 100 km/h und in der Adolf -Cuntz-Straße ebenfalls 50 km/h. Die Lage 

des immissionsrelevanten Verkehrsweges Speyerer Straße (L537), sowie 

der Adolf -Cuntz-Straße ist der Anlage 2  zu dieser Immissionsprognose zu 

entnehmen.
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4.3 Schallquellen Gewerbelärm 

4.3.1  Gemüseanbaubetrieb Geil GbR 

 

Der Gemüseanbaubetr ieb Geil GbR liegt im Osten der Ortsgemeinde Hart-

hausen im Außenbereich, siehe beil iegenden FNP in der Anlage 1.6  zu 

dieser Immissionsprognose. Die von dem Betr ieb ausgehenden Ge-

räuschemissionen werden aufgrund der durchgeführten Befragung berech-

net.  

 

Pkw-Parkplätze: 

Auf dem Betr iebsgelände bef inden sich zwischen Kreisverkehrsanlage und 

Verwaltungsgebäude ca. 25 Pkw-Stellplätze. Die Schallemission der par-

kenden Pkw wird nach den Vorgaben der Parkplatzlärmstudie [14] be-

rechnet. Die Parkplätze werden dabei als Flächenschallquellen betrachtet.  

Für die Berechnung wird programmintern die Gesamtf läche der Parkplätze 

in hinreichend kleine Teilf lächen aufgeteilt .  

 

Die Immissionsprognose wird nach Abschnit t  8.2.2 der Parkplatzlärmstudie 

[14] als so genanntes „getrenntes Berechnungsverfahren“ durchgeführt,  mit 

folgenden Vorgaben: 

 

Lw
 = Lwo  + KP A  + K I + 10 lg B · N dB(A) 

Lw
 = Schalleistungspegel aller Vorgänge auf  dem Parkplatz  

LW 0 = 63 dB(A) =  Ausgangs-Schall leistungspegel 

  für eine Bewegung/h auf  einem P+R-Parkplatz 

KpA  = Zuschlag für Parkplatzart (Tabelle 34 [14]) 

K I = Zuschlag für das Taktmaximalpegelverfahren 

N = Bewegungshäuf igkeit  (Bewegungen je Bezugsgröße und Stunde) 

B = Bezugsgröße 1 m² Netto-Verkaufsf läche 

 

Mitarbeiter und Kundenstellplätze 

KpA  = 0 dB P&R-Parkplatz  

K I = 4 dB Impulszuschlag 

KS t ro  = 1,5 dB Pf lasterbelag, Fugen ≥ 3mm 
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Nach Aussage von Herrn Geil kann davon ausgegangen werden, dass jeder 

Stellplatz im tagzeitraum zwischen 07.00 Uhr und 20.00 Uhr dreimal belegt 

wird, was nach Parkplatzlärmstudie 6 Parkierbewegungen je Stellplatzent-

spricht.  Zusätzlich werden 5 Parkierbewegungen im Tagzeitraum zwischen 

06.00 Uhr und 07.00 Uhr sowie 2 Parkierbewegungen in der ungünstigsten 

Nachtstunde vor 06.00 Uhr bei der Immissionsprognose berücksicht igt.  

 

Im Südwesten der Halle sind teilweise noch Pkw der Mitarbeiter geparkt,  

welche aber in der Regel über die gesamte Arbeitszeit  nicht bewegt wer-

den, da zur Arbeit  auf  die Felder mit Traktoren gefahren wird und auch auf  

dem Betr iebsgelände gewohnt wird. Der Einkauf wird in der Regel zu Fuß 

bei dem gegenüberliegenden Discounter erledigt.  Es wird dennoch auf  der 

sicheren Seite l iegend im Tagzeitraum außerhalb der Zeiten erhöhter Emp-

f indlichkeit  je Stellplatz ein Wechsel berücksicht igt sowie nachts in der un-

günstigsten Stunde eine Zufahrt.  

 

Erntearbeiten: 

Nach Aussage von Herrn Geil beginnen die Arbeiten nicht vor 06.00 Uhr in 

der Früh. Die Angestellten gehen von dem im Osten des Betr iebsgrund-

stücks stehenden Containerdorf  zum weiter öst l ich gelegenen Fuhrpark. 

Von dort werden sie mit Traktoren und Personenanhängern auf  die Felder 

gefahren. Zusätzlich fahren die Traktoren mit Anhängern ab, die die geern-

tete Ware auf  den Hof bringen. In der Zeit  von 06.00 Uhr bis 07.00 Uhr 

verlassen somit bis zu 15 Traktoren das Betr iebsgelände. Die Abfahrt er-

folgt über den öst l ich des Betr iebsgeländes verlaufenden Feldweg. In der 

Regel fahren ca. 75% der Traktoren nach Süden und 25% der Traktoren 

nach Norden ab. 

 

Hierbei werden die Fahrgeräusche nach [16] angesetzt 

 
 L`w,A ,1h  = 65 dB(A)/m  

 
Der Schall leistungspegel des Leerlaufgeräusches beträgt nach [16] 

 
Lw,A  = 94 dB(A). 
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Nach eigenen Messungen wird ein Schall leistungspegel des Leerlaufgeräu-

sches des Schleppers von 

 
Lw,A  = 96 dB(A). 

 
bei der Immissionsprognose berücksicht igt.  Damit berechnen sich die 

Start- und Haltegeräusche zu 

 

Tabelle 1:  Haltegeräusche der Schlepper und deren Dauer nach [16] 

 

Vorgang LwA Dauer

[dB(A)] [s]
Anlassen 100 0
Türenschlagen 100 5
Leerlauf 96 60
Betriebsbremse 0 0  

 
Aus Tabelle 1  ergibt sich für einen Start- und Haltevorgang je Schlepper 

ein auf  die Stunde bezogener Schall leistungspegel von  

 
 Lw,A ,1h  = 82,4 dB(A) 
 
der bei der Immissionsprognose berücksicht igt wird. Damit berechnet sich 

der Schall leistungspegel der von 06.00 Uhr bis 07.00 Uhr startenden Trak-

toren in Summe zu 

 
 Lw,A ,1h  = 94,2 dB(A). 
 
Es wird ungünstig angenommen, dass jeder einzelne Traktor vor der Ab-

fahrt vom Betr iebsgelände eine Strecke von 200 Metern zurücklegt. Damit 

berechnet sich der Schall leistungspegel der von 06.00 Uhr bis 07.00 Uhr 

abfahrenden Traktoren in Summe zu 

 
 Lw,A ,1h  = 99,8 dB(A). 
 
Die Traktoren mit den Erntehelfern kommen im Tagzeitraum bis 18.00 Uhr 

wieder von den Feldern zurück. Es werden bei der Zufahrt auf  das Be-

tr iebsgelände die gleichen Prognoseannahmen wie bei der Abfahrt ange-

setzt.  Zusätzlich werden 4 Traktorbewegungen (Zu- und Abfahrt) in der 

Mittagszeit  berücksicht igt.  Diese Bewegungen kommen dann vor, wenn die 

Erntehelfer in der Nähe des Betr iebsgeländes eingesetzt werden und in der 

Mittagspause auf  das Betr iebsgelände zurückkommen.
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Die auf  dem Feld in mobilen Reinigungsanlagen gewaschene Frischware 

wird mit ca. 10 Traktoren im Tagzeitraum außerhalb der Zeiten erhöhter 

Empf indlichkeit  zum Betr iebsgelände gefahren. Der Traktor fährt in der 

Regel über den Feldweg im Westen des Betr iebsgeländes von Süden 

kommend auf  das Betr iebsgelände. Die angelieferte Frischware wird über 

ein Tor in der Nordfassade der Halle, ca. 20m östl ich der Nordwestecke mit 

einem Dieselstapler mit 12 Fahrbewegungen entladen. Nach dem Entladen 

fahren die Schlepper ca. 100m nach Osten, wo sie mit einer Fahrbewegung 

des Dieselstaplers mit Leergut beladen werden und dann über den öst l ich 

des Betr iebsgrundstücks verlaufenden Feldweg in der Regel nach Süden 

abfahren. 

 

Die Halte, Start und Fahrgeräusche der Schlepper werden wie oben auch 

hier berücksicht igt.  

 

Die Fahrgeräusche des Diesel-Staplers berechnen sich nach einer Aus-

kunf t des Forums Schall bezogen auf  einen Zeitraum von 1 Stunde und ei-

nen Meter Fahrweg inklusive Impulszuschlag zu 

 
 L`w,A ,1h  = 62 dB(A)/m.  

 
Je entladener Palette wird zwischen dem Standort des Schleppers und der 

Halle wird ein Fahrweg des Dieselstaplers inklusive Rangieren von 40 m 

berücksicht igt.  Je beladener Palette wird zwischen dem Standort des 

Schleppers und dem Leergutlager im Osten der Halle ein Fahrweg des Die-

selstaplers inklusive Rangieren von 250 m berücksicht igt.  Das Lasthubge-

räusch bei einem Diesel-Stapler berechnet sich nach einer Auskunft des 

Forums Schall bezogen auf  einen Zeitraum von 1 Stunde zu  

 
 Lw,A ,1h  = 75 dB(A). 

 

Je ent- oder beladener Palette wird das Lasthubgeräusch zweimal ange-

setzt.   

 

Die angelieferte Frischware wird in den Hallen in den Kühlhäusern gelagert 

bzw. in den Sort ier-,  Port ionier- und Verpackungsanlagen im öst l ichen Be-

reich der Hallen verpackt und dann eingelagert bzw. direkt kommissioniert 
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und innerhalb der Halle vor den Toren der Laderampen im Westen der Hal-

le abgestellt .  Aus hygienischen Gründen und zur Minimierung der Kühlleis-

tung sind die Hallentore außer zur Durchfahrt geschlossen. Innerhalb der 

Hallen besteht kein Zwang zum Tragen eines Gehörschutzes und eine Un-

terhaltung in normaler Lautstärke ist möglich. Der Innenpegel innerhalb der 

Halle wird mit  

 
 L I ,A  = 75 dB(A) 

 

Auf  der sicheren Seite l iegend angenommen. Hierin sind auch die Stapler-

bewegungen, Geräuschspitzen durch stapelnde Paletten etc. eingerechnet. 

Für die Gebäudehülle wird ein Schalldämm-Maß von allseit ig  

 
 Rw = 25 dB(A) 
 
Der Immissionsprognose zu Grunde gelegt. Die Schallabstrahlung wird auf  

der ganzen Fassadenf läche als gleichmäßig über den tagzeitraum von 

06.00 Uhr bis 22.00 Uhr angenommen. Dies l iegt deutl ich auf  der sicheren 

Seite, da die Bereiche in denen z.B. die Kühlhäuser, Sozialbereich, Lade-

bereich an die Fassade grenzen deutl ich geringere Pegel über die Fassade 

abgestrahlt  werden. 

 

Für das sort ieren und stapeln von Kisten, Leergut und Vollgut sowie weg-

fahren von Abfall werden auf  dem Betr iebsgelände allgemein noch 20 Stap-

lerfahren mit je 2 Lasthüben und je 250 Meter Fahrweg im Tagzeitraum 

außerhalb der Ruhezeit  berücksicht igt.  

 

Verladearbeiten: 

Die port ionierte Frischware wird über die drei Verladerampen an der West-

fassade der Halle in die Lkw verladen. Inklusive der eigenen drei Lkw be-

fahren in 24 h bis zu 20 Lkw das Betr iebsgelände.  

 

Dies 20 Lkw können aufgeteilt  werden in bis zu 5 Lkw, welche zusätzlich 

Frischware zum kommissionieren und verpacken anliefern und in der Regel 

leer wieder abfahren sowie 15 Lkw, die leer anfahren und mit bis zu 33 Pa-

letten beladen werden. 



 Seite 22 v. 64 
                  IMMISSIONSPROGNOSE   17.0209 

 11.08.2019 
 

 

Die Lkw fahren von der Kreisverkehrsanlage aus auf  das Betr iebsgrund-

stück, wenden vor den Andockstat ionen und rangieren rückwärts an die 

Andockstat ion. Folgende Zufahrtszeiten wurden genannt.  

 

-  Ungünstige Nachtstunde: eine Lkw-Zufahrt übe die Kreisverkehsanlage 

auf  den Feldweg, parallel zur L537, abstellen 

des Lkw auf  dem neu err ichteten, geschotter-

ten Abstellplatz, siehe Anlage 1.9 .  Wenn 

Frischware angeliefert wird, ist  das Lkw-

eigene Kühlaggregat in Betr ieb. 

- Ruhezeit  Zufahrt von bis zu 3 Lkw, abstellen eines Lkw 

westl ich der Pkw-Stellplätze. Wenn Frischwa-

re angeliefert wird, ist  das Lkw-eigene Kühl-

aggregat in Betr ieb. 

- Übriger Tagzeitraum Zufahrt von bis zu 16 Lkw, abstellen eines 

Lkw westl ich der Pkw-Stellplätze. Wenn 

Frischware angeliefert wird, ist  das Lkw-

eigene Kühlaggregat bis zu 2 Stunden in Be-

tr ieb. 

 

Bei der Lkw-Anlieferung werden folgende Teilschallquellen der Immissi-

onsprognose zugrunde gelegt: 

 
 Fahrgeräusche 

Längenbezogener Schall leistungspegel nach [16], 

je Lkw Fahren  

L'w,1h  = 73 dB(A)/10 m. 

 
  Schall leistungspegel Rangieren je Lkw nach [16] 

 Lw = 99 dB(A) 

  Fahrgeschwindigkeit  4 km/h. 

 
Für die Halte- und Startgeräusche der Lkw im Anlieferungsbereich werden 

die Schall leistungspegel und Zeit intervalle nach Tabelle 2  in Ansatz ge-

bracht. 
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Tabelle 2:  Halte- und Startgeräusche der anliefernden Lkw und deren 

Dauer nach [16] 

 
Vorgang LwA Dauer

[dB(A)] [s]
Anlassen 100 5
Türenschlagen 100 10
Leerlauf 94 120
Betriebsbremse 103 5  

 
Aus Tabelle 2  ergibt sich für einen Halte- bzw. Startvorgang je Lkw ein auf  

die Stunde bezogener Schall leistungspegel von  

 
 Lw,A ,1h  = 81,8 dB(A). 
 
Das Abblasen der Betr iebsbremse wird ebenfalls zur Überprüfung des Spit-

zenpegelkriter iums an den gewählten Immissionsorten in der Nachbar-

schaft herangezogen. 

 

Das Kühlaggregat über dem Dach des Lkw-Führerhauses wird mit einem 

Schall leistungspegel von 

 
 Lw,A  = 97 dB(A) 
 
bei den Fahrbewegungen auf  dem Betr iebsgelände und während des Ent-

ladevorganges mit einer Laufzeit  von 15 Minuten bei der Immissionsprog-

nose berücksicht igt.  Nach Aussage des Betr iebes Geil sind die Kühlaggre-

gate der Lkw wie folgt in Betr ieb. 

 

-  Zufahrt Lkw mit geladener Frischware zum Verpacken 

- Entladen Lkw mit geladener Frischware zum Verpacken, Dauer ca. 15 

Minuten 

- Abfahrt Lkw mit geladener Frischware nach Beladevorgang 

- Standzeit  Lkw mit geladener Frischware westl ich der Pkw-Stellplätze 

 

Beim Be- und Entladen der Lkw im Anlieferungsbereich werden folgende 

Schall leistungspegel berücksicht igt.  Die Ent- und Beladegeräusche der 

Lkw werden mit einer Torabdichtung und stat ionärer Laderampe der An-

dockstat ion bei der Immissionsprognose berücksicht igt.  
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Das Überfahren der stat ionären Laderampe inklusive Torranddichtung beim 

Entladen mit einem Palettenhubwagen wird für das einzelne Ereignis ge-

mäß [16] mit einem Schall leistungspegel beim Entladen von 

 
 Lw,A ,1h  = 77,8 dB(A) bei der Immissionsprognose  berücksicht igt.  
 
Das Beladen des Lkw mit Europaletten wird für das einzelne Ereignis ge-

mäß [16] mit einem Schall leistungspegel beim Entladen von 

 
 Lw,A ,1h  = 72,0 dB(A) bei der Immissionsprognose  berücksicht igt.  
 
Die Rollgeräusche innerhalb des Lkw werden je Plattenhubwagen nach [16] 

mit einem Schall leistungspegel von 

 
 Lw,A ,1h  = 75,0 dB(A) 
 
angegeben. 

 

Das Festsetzen einer Palette beim Beladen innerhalb des Lkw wird je Pa-

lette nach [16] mit einem Schall leistungspegel von 

 
 Lw,A ,1h  = 79,5 dB(A) 
 
angegeben. 

 

Für das Öffnen und senken der Ladebordwand der Lkw im Anlieferungsbe-

reich werden die Schall leistungspegel und Zeit intervalle nach Tabelle 3  in 

Ansatz gebracht. 

 

Tabelle 3:  Geräusche der Ladebordwand [16] 

 

Vorgang LwA Dauer

[dB(A)] [s]

Öffnen Heckbordwand 98 2*15
Betätigen Heckbordwand 84 2*30  

 

Aus Tabelle 3  ergibt sich für das Öffnen und Senken der Ladebordwand je 

Lkw an der Andockstat ion ein auf  die Stunde bezogener Schall leistungspe-

gel von  

 
 Lw,A ,1h  = 77,5 dB(A). 
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Es wird ungünstig davon ausgegangen, dass je Lkw entweder 33 Paletten 

entladen oder beladen werden. 

 

Feldarbeit: 

Es wird angenommen, dass im Osten des Betr iebsgeländes im Tagzeitraum 

bis zu je 20 Ab- und Zufahrten von Schleppern zur Feldarbeit  erfolgen. Es 

wird weiterhin angenommen, das drei Abfahrten in der Ruhezeit  von 06.00 

Uhr bis 07.00 Uhr erfolgen sowie bis zu 4 Zufahrten in der Zeit  von 20.00 

Uhr bis 22.00 Uhr. 

 

Es werden die Fahrwege und Haltegeräusche wie bei der Abfahrt der Trak-

toren mit Personenanhängen der Immissionsprognose zugrunde gelegt. 

 

Kühlanlagen: 

 

Die technischen Daten der Kühlanlagen lagen nicht vor. Die Anlage der 

Firma Günther auf  der Ostfassade der Halle kann mit einem angenomme-

nen Schall leistungspegel von unter 

 
 Lw,A  = 75 dB(A) 

 
nahezu vernachlässigt werden. Die Außengeräte an der Nordfassade, 

Nordwestecke sind wesentl ich lauter, da hier auch der Kompressor f rei auf  

dem Boden vor der Halle steht. Für den Kondensator mit 4 Venti latoren 

wird ein Schall leistungspegel von  

 
 Lw,A  = 80 dB(A) 

 
und für die Kompressoranlage wird ein Schall leistungspegel von  

 
 Lw,A  = 95 dB(A) 

 
bei der Immissionsprognose angenommen. 
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4.3.2  Bebauungsplan „Ost“ der Ortsgemeinde Harthausen 

 

Innerhalb des Bebauungsplanes „Ost“ der Ortsgemeinde Harthausen sind 

für die Flächen GE1 und GE2 unter Nummer 7 der text l ichen Festsetzun-

gen immissionswirksame, f lächenbezogene Schalleistungspegel (IFSP) 

festgesetzt worden. Diese betragen für das  

 

GE 1: 

 tags IFSP = 60 dB(A) 

 nachts IFSP = 50 dB(A) 

 

GE 2: 

 tags IFSP = 60 dB(A) 

 nachts IFSP = - dB(A) 

 

Warum im GE 2 an das angrenzende Mischgebiet keine maximal zulässige 

Schallabstrahlung der gewerblich genutzten Flächen festgesetzt wurde ist 

nicht bekannt. In Anlehnung an die DIN 18005, Nummer 5.2.3 wird im GE 2 

für die Nachtzeit  eine Schallabstrahlung von IFSPnach t  = 45 dB(A) bei der 

Immissionsprognose zu Grunde gelegt. 

 

Mit dieser Geräuschabstrahlung, die auf  den gewerblich genutzten Flächen 

innerhalb des Bebauungsplanes „Ost“ der Ortsgemeinde Harthausen über 

IFSP festgesetzt sind, wird wie oben beschrieben bei der Immissionsprog-

nose auf  das Plangebiet berücksicht igt.   

 

4.3.3  Agrom Agrartechnik GmbH 

 

Die Firma Agrom Agrartechnik GmbH hat zum Betr iebsablauf  einen Frage-

bogen vom Unterzeichner bekommen, welcher ausgefüllt  zurückkam. die-

sem ist zu entnehmen, dass die Hauptarbeitszeit  im Tagzeitraum und hier 

wiederum in der Zeit  zwischen 07.00 Uhr und 18.00 Uhr l iegt.  Die Öff-

nungszeiten (Kundenverkehrs) sind auf  der Internetseite derzeit  von 08.00 

Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr angegeben. Nach Angabe 

der Firma Agrom Agrartechnik GmbH kann es in Notfällen auch außerhalb 

der Arbeitszeiten zur Reparatur von Maschinen kommen. 
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Auf  der Internetseite wird mit einem 24-stündigen Bereitschaf tsdienst ge-

worben. Diese Arbeiten werden in der Regel von einem Service-Team am 

Standort der Erntemaschine auf  dem Feld oder dem landwirtschaf t l ichen 

Anwesen durchgeführt,  so dass davon ausgegangen werden kann, dass im 

Nachtzeitraum keine regelmäßigen, geplanten und zum Betr iebsablauf  ge-

hörenden Arbeiten auf  dem Betr iebsgelände in der Speyerer Straße 92 in 

Harthausen durchgeführt werden. 

 

Auf  detail l ierte Fragen zu Anzahl und Art von Fahrzeugen, die An- und Ab-

fahren wurden keine Angaben gemacht. Es wurde weiterhin darauf  hinge-

wiesen, dass eine Steigerung der Angestellten und Reparaturen zurzeit  er-

folgt und weiter angestrebt wird. 

 

Bei der Immissionsprognose müssen daher weitestgehend Annahmen ge-

trof fen werden, die auch auf  der Erfahrung entsprechender Betr iebe fußen. 

 

Zurzeit  sind 8 Mitarbeiter im Betr ieb beschäft igt.  Bei der Immissionsprog-

nose wird von einer Verdopplung der Mitarbeiterzahl ausgegangen. Es wird 

ungünstig angenommen, dass die Mitarbeiter alle zwischen 06.00 Uhr und 

07.00 Uhr auf  das Betr iebsgelände fahren und nach 18.00 Uhr wieder ab-

fahren. Es werden zusätzlich 4 Pkw-Abfahrten in der Ruhezeit  von 20.00 

Uhr bis 22.00 Uhr für die Arbeiten an Maschinen in der Erntezeit  berück-

sicht igt.  

 

Zusätzlich wird während der Öffnungszeiten angenommen, dass die Kun-

denparkplätze vor dem Tor von 20 Pkw angefahren und wieder abgefahren 

werden. 

 

Die Schallemission der parkenden Pkw wird nach den Vorgaben der Park-

platzlärmstudie [14] berechnet. Die Parkplätze werden dabei als Flächen-

schallquellen betrachtet.  Für die Berechnung wird programmintern die Ge-

samtf läche der Parkplätze in hinreichend kleine Teilf lächen aufgeteilt .  

 

Die Immissionsprognose wird nach Abschnit t  8.2.2 der Parkplatzlärmstudie 

[14] als so genanntes „getrenntes Berechnungsverfahren“ durchgeführt,  mit 

folgenden Vorgaben:
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Lw
 = Lwo  + KP A  + K I + 10 lg B · N dB(A) 

Lw
 = Schalleistungspegel aller Vorgänge auf  dem Parkplatz  

LW 0 = 63 dB(A) =  Ausgangs-Schall leistungspegel 

  für eine Bewegung/h auf  einem P+R-Parkplatz 

KpA  = Zuschlag für Parkplatzart (Tabelle 34 [14]) 

K I = Zuschlag für das Taktmaximalpegelverfahren 

N = Bewegungshäuf igkeit  (Bewegungen je Bezugsgröße und Stunde) 

B = Bezugsgröße 1 m² Netto-Verkaufsf läche 

 

Mitarbeiter und Kundenstellplätze 

KpA  = 0 dB P&R-Parkplatz  

K I = 4 dB Impulszuschlag 

KS t ro  = 1,5 dB Pf lasterbelag, Fugen ≥ 3mm 

 

Nach Angabe der Firma Agrom Agrartechnik GmbH werden zurzeit  bis zu 

10 Probefahrten (Halte- und Startgeräusche, Ab- und Zufahrt,  Leerlaufbe-

tr ieb vor der Halle, Dauer ca. 5 Minuten je Probefahrt) mit landwirtschaf t l i-

chen Maschinen durchgeführt.  Da die Mitarbeiteranzahl verdoppelt  ange-

nommen wurde, werden auch diese Arbeiten mit einer Verdopplung belegt. 

 

Es wird weiterhin ungünstig angenommen, dass je Probefahrt eine weitere 

Zu- und Abfahrt inklusive Halte- und Startvorgang hinzukommt. Dies ist 

bedingt durch die ungünstige Annahme, dass der Durchlauf  der Maschinen 

einen Tag zwischen Abgabe, Reparatur und Ausgabe der Maschine beträgt. 

 

Somit f inden 40 Fahrbewegungen von Traktoren und anderen landwirt-

schaf t l ichen Maschinen auf  dem Betr iebsgelände statt .  Die Fahrbewegun-

gen werden Hälf t ig auf  die Hofbereiche öst l ich und westl ich der Ausstel-

lungshalle verteilt .  

 

Hierbei werden die Fahrgeräusche von nach [16] angesetzt 

 
 L`w,A ,1h  = 65 dB(A)/m  

 
Der Schall leistungspegel des Leerlaufgeräusches beträgt nach [16] 

 
Lw,A  = 94 dB(A). 
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Nach eigenen Messungen wird ein Schall leistungspegel des Leerlaufgeräu-

sches des Schleppers von 

 
Lw,A  = 96 dB(A). 

 
bei der Immissionsprognose  berücksicht igt.  Damit berechnen sich die Start- 

und Haltegeräusche zu 

 

Tabelle 4:  Haltegeräusche der Schlepper und deren Dauer nach [16] 

 

Vorgang LwA Dauer

[dB(A)] [s]
Anlassen 100 0
Türenschlagen 100 5
Leerlauf 96 60
Betriebsbremse 0 0  

 
Aus Tabelle 4  ergibt sich für einen Start- und Haltevorgang je Schlepper 

ein auf  die Stunde bezogener Schall leistungspegel von  

 
 Lw,A ,1h  = 82,4 dB(A). 

 
Es wird angenommen, dass 36 der Fahrbewegungen zwischen 07.00 Uhr 

und 20.00 Uhr und 4 Fahrbewegungen zwischen 06.00 Uhr und 07.00 Uhr 

bzw. 20.00 Uhr und 22.00 Uhr erfolgen. 

 

Der Betr ieb wird im Tagzeitraum während der üblichen Öffnungszeiten be-

l iefert.  Ein Kfz der Sprinterklasse (Paketdienst) kann auch schon zwischen 

06.00 Uhr und 07.00 Uhr anliefern. Die anliefernden Kfz der Sprinterklasse 

halten in der Regel vor dem Ausstellungsbereich und tragen das Paket von 

Hand oder mit einer Sackkarre rein. Die Anlieferungen der Kfz der Sprin-

terklasse werden über die Parkiergeräusche nach Parkplatzlärmstudie bei 

der Immissionsprognose berücksicht igt.  Es werden 4 Anlieferungen im 

Tagzeitraum, eine davon in der morgendlichen Zeit  erhöhter Empf indlich-

keit  angesetzt.  

 

Es werden im Tagzeitraum 2 Lkw-Anlieferungen ungünstig vor dem Be-

tr iebsgelände westl ich der Ausstellungshalle berücksicht igt.   
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Bei der Lkw-Anlieferung werden folgende Teilschallquellen der Berechnung 

zugrunde gelegt: 

 
 Fahrgeräusche 

Längenbezogener Schall leistungspegel nach [16], 

je Lkw Fahren  

L'w,1h  = 73 dB(A)/10 m. 

 
  Schall leistungspegel Rangieren je Lkw nach [16] 

 Lw = 99 dB(A) 

  Fahrgeschwindigkeit  4 km/h. 

 
Für die Halte- und Startgeräusche der Lkw im Anlieferungsbereich werden 

die Schall leistungspegel und Zeit intervalle nach Tabelle 5  in Ansatz ge-

bracht. 

 

Tabelle 5:  Halte- und Startgeräusche der anliefernden Lkw und deren 

Dauer nach [16] 

 
Vorgang LwA Dauer

[dB(A)] [s]
Anlassen 100 5
Türenschlagen 100 10
Leerlauf 94 120
Betriebsbremse 103 5  

 
Aus Tabelle 5  ergibt sich für einen Halte- bzw. Startvorgang je Lkw ein auf  

die Stunde bezogener Schall leistungspegel von  

 
 Lw,A ,1h  = 81,8 dB(A). 
 
Das Abblasen der Betr iebsbremse wird ebenfalls zur Überprüfung des Spit-

zenpegelkriter iums an den gewählten Immissionsorten in der Nachbar-

schaft herangezogen.  

 

Der Lkw wird dann von der Seite oder von hinten mit einem Dieselstapler 

ent laden. Es werden 3 Ladevorgänge vergleichbar einer Palette je Lkw bei 

der Immissionsprognose berücksicht igt.  
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Die Fahrgeräusche des Diesel-Staplers berechnen sich nach einer Aus-

kunf t des Forums Schall bezogen auf  einen Zeitraum von 1 Stunde und ei-

nen Meter Fahrweg inklusive Impulszuschlag zu 

 
 L`w,A ,1h  = 62 dB(A)/m.  

 
Je entladener Palette wird zwischen dem Standort des Lkw und der Halle 

wird ein Fahrweg des Dieselstaplers inklusive Rangieren von 165 m be-

rücksicht igt.  Das Lasthubgeräusch bei einem Diesel-Stapler berechnet sich 

nach einer Auskunft des Forums Schall bezogen auf  einen Zeitraum von 1 

Stunde zu  

 
 Lw,A ,1h  = 75 dB(A). 

 

Je entladener Palette wird das Lasthubgeräusch zweimal angesetzt.  Eine 

Zusätzliche Anlieferung wird in der Ruhezeit  von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr 

angesetzt.  

 

Die Hallentore stehen im Sommer of fen. Es werden die üblichen Arbeitszei-

ten von 07.00 Uhr bis 18.00 Uhr angesetzt und zusätzlich in der Erntezeit  

die Zeiten von 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Der typische Innenpegel in Werk-

stätten kann über die gesamte Arbeitszeit  auf  der sicheren Seite l iegend 

mit  

 
 L I ,A  = 75 dB(A) 

 
angenommen werden. Die Glasfassade wird mit einem Schalldämm-Maß 

von  

 
 Rw = 25 dB 

 
bei der Immissionsprognose berücksicht igt.  
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4.3.4  Landmaschinen Vogel 

 

Der Betr ieb Landmaschinen Vogel ist  geschlossen. Derzeit  zeichnet sich 

keine Anschlussnutzung ab. Es wird mit Verweis auf  die DIN 18005 Num-

mer 5.2.3 im Tagzeitraum ein immissionsrelevanter, f lächenbezogener 

Schall leistungspegel von  

 
 tags IFSP = 60 dB(A) 

 
der Immissionsprognose zu Grunde gelegt. Im Nachtzeitraum wird gemäß 

der Vorgaben der TALärm ein IFSP von  

 
 nachts IFSP = 45 dB(A) 

 
der Immissionsprognose zu Grunde gelegt. 

 
 

4.3.5  Betriebsgeräusche Pumpen der Regenrückhalteanlage 

 

Von der Gemeinde Harthausen wurde dem Unterzeichner mitgeteilt ,  dass 

die Anlage in der Regel ruhig durchläuf t,  ca. alle 10 Minuten springen die 

Pumpen für etwa 5 Minuten an, die in einem Schacht unter einer Blech-

abdeckung angeordnet sind. Der Betr ieb dieser Pumpen ist deutl ich wahr-

zunehmen, auch trotz der vorhandenen Verkehrsgeräusche vor Ort.  

 

An der westl ichen Grundstücksgrenze wurde in Verkehrspausen ein W irk-

pegel der Pumpengeräusche von aufgerundet Lp ,A  = 54,5 dB(A) messtech-

nisch ermittelt .  Bei einer Laufzeit  der Pumpe von ca. 20 Minuten innerhalb 

einer Stunde berechnet sich der Beurteilungspegel der Pumpengeräusche 

an der westl ichen Grundstücksgrenze zu 

 
 L r ,A  = 50 dB(A) 

 
Damit berechnet die von dem Pumpenschacht ausgehende Schall leistung 

über Lage und Größe des Schachtes zum Messpunkt zu 

 
 Lw,A  = 78 dB(A). 
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Diese Schall leistung wird bei der weiteren Immissionsprognose berücksich-

t igt.  Wenn es Betr iebszustände gibt,  die den Betr ieb der Pumpe eine volle 

Stunde erfordern, so erhöht sich der Schall leistungspegel um 5 dB auf   

 
 Lw,A  = 83 dB(A). 

 
Dies hätte dann ebenfalls eine Verschiebung der Pegeldarstellung in den 

Rasterlärmkarten um 5 dB zur Folge. 

 

 

4.3.6  Betriebsgeräusche Landwirtschaftl icher Betrieb Löffler 

 

Auf  den Flurstücken 1211/7 und 1214/2 im Norden des Plangebietes ste-

hen zwei landwirtschaf t l iche Hallen. In der Halle auf  dem Flurstück 1214/2 

werden vor allem landwirtschaf t l iche Fahrzeuge abgestellt .  In der Halle auf  

dem Flurstück 1211/7 bef indet sich das Getreidelager mit den Trocknungs-

gebläsen. Hier wird angenommen, dass im Tagzeitraum bis zu 7 Anliefe-

rungen vom Felde mit einem Traktor erfolgen, zwei davon innerhalb der 

Zeiten erhöhter Empf indlichkeit  nach TALärm und eine Anlieferung von Ge-

treide nach 22.00 Uhr erfolgt.   

 

Hierbei werden die Fahrgeräusche nach [16] angesetzt 

 
 L`w,A ,1h  = 65 dB(A)/m  

 
Der Schall leistungspegel des Leerlaufgeräusches beträgt nach [16] 

 
Lw,A  = 94 dB(A). 

 
Nach eigenen Messungen wird ein Schall leistungspegel des Leerlaufgeräu-

sches des Schleppers von 

 
Lw,A  = 96 dB(A). 

 
bei der Immissionsprognose berücksicht igt.  Damit berechnen sich die 

Start- und Haltegeräusche zu
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Tabelle 6:  Haltegeräusche der Schlepper und deren Dauer nach [16] 

 

Vorgang LwA Dauer

[dB(A)] [s]
Anlassen 100 0
Türenschlagen 100 5
Leerlauf 96 60
Betriebsbremse 0 0  

 
Aus Tabelle 6  ergibt sich für einen Start- und Haltevorgang je Schlepper 

ein auf  die Stunde bezogener Schall leistungspegel von  

 
 Lw,A ,1h  = 82,4 dB(A) 
 
der bei der Immissionsprognose berücksicht igt wird. Damit berechnet sich 

der Schall leistungspegel der von 06.00 Uhr bis 07.00 Uhr startenden Trak-

toren in Summe zu 

 
 Lw,A ,1h  = 94,2 dB(A). 
 
Die Halte- und Startgeräusche erfolgen innerhalb der Halle. Hier ist der 

Betr ieb der Trocknungsgebläse pegelbestimmend. Während des Betr iebes 

der Trocknungsgebläse sind das Osttor und das Westtor der Halle geöf fnet 

und nur mit einem Netz zugehängt. Bei dem Betr ieb eines Gebläses, das 

Probeweise in Betr ieb genommen wurde ist innerhalb des westl ichen Tor-

querschnit ts ein W irkpegel von  

 
 Lp ,A  = 83 dB(A) 
 
gemessen worden. Bei dem Betr ieb von gleichzeit ig drei Gebläsen inner-

halb der Halle wird sowohl im Torquerschnit t  der West- und der Ostfassade 

ein Beurteilungsinnenpegel über den gesamten Tagzeitraum und die un-

günstigste Stunde im Nachtzeitraum von  

 
 L I ,A  = 88 dB(A) 
 
der Immissionsprognose zu Grunde gelegt. 

 

Aufgrund einer Messung in 10 Meter Abstand von dem Gebläse innerhalb 

der Halle wird der Innenpegel für drei Gebläse, der über die Fassade ab-

gestrahlt  wird zu 

 
 L I ,A  = 94 dB(A)
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der Immissionsprognose zu Grunde gelegt. Dabei wird das Schalldämm-

Maß der Fassade und des Daches, err ichtet mit Sandwichpanelen zu  

 
 Rw = 25 dB(A) 
 
und das Schalldämm-Maß des Lichtbandes zu  

 
 Rw = 14 dB(A) 
 
bei der Immissionsprognose zu Grunde gelegt. 

 

Das Abfahren des Getreides erfolgt mit einem Lkw über die Nordfassade 

der Halle. Das das Abfahren nicht am gleichen Tag wie das Zufahren er-

folgt,  ist  das Zufahren des Getreides mit einer häuf igeren Frequenz pegel-

bestimmend. 

 

 

5. Immissionsprognose  

 

Die Immissionsprognose wird mit der Sof tware Cadna/A der Datakustik 

GmbH, München durchgeführt.  Cadna/A ist ein speziell entwickeltes Com-

puterprogramm zur Berechnung und Beurteilung von Lärmimmissionen im 

Freien. Grundlage für die Immissionsprognose ist der digital isierte Lage-

plan in der Anlage 2  und die Berechnungsparameter der Anlage 3 .  

 

 

5.1 Straßenverkehr Schallausbreitung innerhalb des Plangebietes 

 

Bei einer Voruntersuchung wurde deutl ich, dass der Lastfall des Verkehrs-

aufkommens im Jahr 2030 maßgeblich zur Überprüfung der schalltechni-

schen Vorgaben ist.  Im Folgenden wird nur dieser bei der Immissionsprog-

nose berücksicht igt.   

 

Innerhalb des Plangebietes „Südlich Wooggraben – Teilbereich Ost“ der 

Ortsgemeinde Harthausen wird die geplante Bebauung nicht berücksicht igt,  

da diese als weder als konkrete Planung noch der Zeitpunkt der Err ichtung 

bekannt sind und somit keine gesicherte Aussage zu einer möglichen Ab-

schirmung getrof fen werden kann.  
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In der Anlage 4.1ff  kann der maximale Beurteilungspegel der Straßenver-

kehrsgeräusche für den Tagzeitraum und in der Anlage 4.2ff  kann der ma-

ximale Beurteilungspegel der Straßenverkehrsgeräusche für den Nacht-

zeitraum innerhalb des Plangebietes in 3 Meter, 6 Meter und 9 Meter über 

Geländeniveau entnommen werden.  

 

Die Pegelrahmen sind in der Rasterlärmkarte in der Anlage 4.1a ,  Tagzeit-

raum, Raster 3 Meter über Geländeniveau zur Verdeutl ichung des Rasters 

eingefügt. Die Posit ion der Pegelrahmen bleibt zum besseren Vergleich der 

einzelnen Rasterlärmkarten des Verkehrslärms in allen Rasterlärmkarten 

der Anlage 4 immer identisch. 

 
 

5.2 Gewerbelärm Schallausbreitung innerhalb des Plangebietes 

5.2.1 Gewerbelärm Geil GbR 

 

Die Ermitt lung der gewerblichen Schallabstrahlung in den bestehenden 

gewerblich genutzten Bereichen ist unter Nummer 4.3.1 dieser Immissions-

prognose beschrieben. Im Folgenden wird diese bei der Immissionsprogno-

se berücksicht igt.  Innerhalb des Plangebietes „Südlich Wooggraben – Teil-

bereich Ost“ der Ortsgemeinde Harthausen wird die geplante Bebauung 

nicht berücksicht igt,  da diese als weder als konkrete Planung noch der 

Zeitpunkt der Err ichtung bekannt sind und somit keine gesicherte Aussage 

zu einer möglichen Abschirmung getrof fen werden kann.  

 

In der Anlage 5.1ff  kann der maximale Beurteilungspegel der gewerblichen 

Geräuscheinwirkung der Geil GbR für den Tagzeitraum und in der Anlage 

5.2ff  kann der maximale Beurteilungspegel der gewerblichen Geräusch-

einwirkung der Geil GbR für den Nachtzeitraum innerhalb des Plangebietes 

„Südlich Wooggraben – Teilbereich Ost“ der Ortsgemeinde Harthausen 

entnommen werden. 

 

Die Pegelrahmen sind in der Rasterlärmkarte in der Anlage 5.1a ,  Raster 3 

Meter über Geländeniveau zur Verdeutl ichung des Rasters eingefügt. Die 

Posit ion der Pegelrahmen bleibt zum besseren Vergleich der einzelnen 

Rasterlärmkarten des Gewerbelärms der Geil GbR in allen Rasterlärm-

karten der Anlage 5  immer identisch.
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Der Spitzenpegel durch das Abblasen der Druckluf tbremse des Lkw`s auf  

dem Betr iebsgelände der Geil GbR beträgt an dem maßgeblichen Immissi-

onsort an der südöstl ichen Plangebietsgrenze 

 
-  Südostecke Plangebiet  Lm ax ≤ 57 dB(A) 
-   
-   ≤ Lm ax,zu l ,  T ag     = 85 dB(A) 

 
-  Südostecke Plangebiet  Lm ax ≤ 47 dB(A) 
-   
-   ≤ Lm ax,zu l ,  N ach t  = 60 dB(A) 

 
 
Der Spitzenpegel durch das Zuschlagen von Pkw-Türen beträgt an dem 

maßgeblichen Immissionsort  

 
-  Südostecke Plangebiet  Lm ax ≤ 54 dB(A) 
-   
-   ≤ Lm ax,zu l ,  T ag     = 85 dB(A) 
-   ≤ Lm ax,zu l ,  N ach t  = 60 dB(A) 

 
 

5.2.2 Gewerbelärm Plangebiet „Ost“ der Ortsgemeinde Harthausen 

 

Die Ermitt lung der aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplanes „Ost“ 

der Ortsgemeinde Harthausen zulässigen gewerblichen Schallabstrahlung 

auf  das Plangebiet auf  „Südlich Wooggraben – Teilbereich Ost“ der Orts-

gemeinde Harthausen ist unter Nummer 4.3.2 dieser Immissionsprognose 

beschrieben. Im Folgenden wird diese bei der Immissionsprognose berück-

sicht igt.   

 

Innerhalb des Plangebietes „Südlich Wooggraben – Teilbereich Ost“ der 

Ortsgemeinde Harthausen wird die geplante Bebauung nicht berücksicht igt,  

da diese als weder als konkrete Planung noch der Zeitpunkt der Err ichtung 

bekannt sind und somit keine gesicherte Aussage zu einer möglichen Ab-

schirmung getrof fen werden kann. 

 

In der Anlage 6.1ff  kann der maximale Beurteilungspegel der gewerblichen 

Geräuscheinwirkung des Plangebietes „Ost“ für den Tagzeitraum und in 

der Anlage 6.2ff  kann der maximale Beurteilungspegel der gewerblichen 
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Geräuscheinwirkung des Plangebietes „Ost“ für den Nachtzeitraum inner-

halb des Plangebietes „Südlich Wooggraben – Teilbereich Ost“ der Orts-

gemeinde Harthausen entnommen werden.  

 

Die Pegelrahmen sind in der Rasterlärmkarte in der Anlage 6.1a ,  Raster 3 

Meter über Geländeniveau zur Verdeutl ichung des Rasters eingefügt. Die 

Posit ion der Pegelrahmen bleibt zum besseren Vergleich der einzelnen 

Rasterlärmkarten des Gewerbelärms des Plangebietes „Ost“ in allen Ras-

terlärmkarten der Anlage 6  immer identisch. 

 

Der Spitzenpegel durch das Abblasen der Druckluf tbremse des Lkw`s auf  

dem Betr iebsgelände des Netto-Marktes beträgt an dem maßgeblichen Im-

missionsort an der südöstl ichen Plangebietsgrenze 

 
-  Südostecke Plangebiet  Lm ax ≤ 63 dB(A) 
-   
-   ≤ Lm ax,zu l ,  T ag     = 85 dB(A) 
-   ≤ Lm ax,zu l ,  N ach t  = 60 dB(A) 

 
 

Der Spitzenpegel durch das Zuschlagen von Pkw-Türen beträgt an dem 

maßgeblichen Immissionsort  

 
-  Südostecke Plangebiet  Lm ax ≤ 60 dB(A) 
-   
-   ≤ Lm ax,zu l ,  T ag     = 85 dB(A) 
-   ≤ Lm ax,zu l ,  N ach t  = 60 dB(A) 

 

 

5.2.3 Gewerbelärm Agrom 

 

Die Ermitt lung der gewerblichen Schallabstrahlung in den bestehenden 

gewerblich genutzten Bereichen ist unter Nummer 4.3.3 dieser Immissions-

prognose beschrieben. Im Folgenden wird diese bei der Immissionsprogno-

se berücksicht igt.   

 

Innerhalb des Plangebietes „Südlich Wooggraben – Teilbereich Ost“ der 

Ortsgemeinde Harthausen wird die geplante Bebauung nicht berücksicht igt,  

da für diese weder eine konkrete Planung noch der Zeitpunkt der Err ich-

tung bekannt sind und somit keine gesicherte Aussage zu einer möglichen 

Abschirmung getrof fen werden kann.



 Seite 39 v. 64 
                  IMMISSIONSPROGNOSE   17.0209 

 11.08.2019 
 

 

In der Anlage 7.1ff  kann der maximale Beurteilungspegel der gewerblichen 

Geräuscheinwirkung der Betr iebsf läche Agrom für den Tagzeitraum inner-

halb des Plangebietes entnommen werden. Im Nachtzeitraum f inden auf  

der Betr iebsf läche Agrom planmäßig keine immissionsrelevanten Arbeiten 

statt .   

 

Die Pegelrahmen sind in der Rasterlärmkarte in der Anlage 7.1a ,  Raster 3 

Meter über Geländeniveau zur Verdeutl ichung des Rasters eingefügt. Die 

Posit ion der Pegelrahmen bleibt zum besseren Vergleich der einzelnen 

Rasterlärmkarten des Gewerbelärms der Betr iebsf lächen Agrom in allen 

Rasterlärmkarten der Anlage 7  immer identisch. 

 

Der Spitzenpegel durch das Abblasen der Druckluf tbremse des Lkw`s auf  

dem Betr iebsgelände der Firma Agrom Agrartechnik GmbH beträgt an dem 

maßgeblichen Immissionsort an der Südkante des Plangebietes 

 
-  Südkante Plangebiet  Lm ax ≤ 71 dB(A) 
-   
-   ≤ Lm ax,zu l ,  T ag     = 85 dB(A) 

 
 

Der Spitzenpegel durch das Zuschlagen von Pkw-Türen beträgt an dem 

maßgeblichen Immissionsort  

 
-  Südkante Plangebiet  Lm ax ≤ 68 dB(A) 
-   
-   ≤ Lm ax,zu l ,  T ag     = 85 dB(A) 

 

5.2.4 Gewerbelärm Vogel 

 

Die Ermitt lung der gewerblichen Schallabstrahlung in den bestehenden 

gewerblich genutzten Bereichen ist unter Nummer 4.3.4 dieser Immissions-

prognose beschrieben. Im Folgenden wird diese bei der Immissionsprogno-

se berücksicht igt.   

 

Innerhalb des Plangebietes „Südlich Wooggraben – Teilbereich Ost“ der 

Ortsgemeinde Harthausen wird die geplante Bebauung nicht berücksicht igt,  

da für diese weder eine konkrete Planung noch der Zeitpunkt der Err ich-

tung bekannt sind und somit keine gesicherte Aussage zu einer möglichen 

Abschirmung getrof fen werden kann.
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In der Anlage 8.1ff  kann der maximale Beurteilungspegel der gewerblichen 

Geräuscheinwirkung der Betr iebsf lächen Vogel für den Tagzeitraum und in 

der Anlage 8.2ff  kann der maximale Beurteilungspegel der gewerblichen 

Geräuscheinwirkung der Betr iebsf lächen Vogel für den Nachtzeitraum in-

nerhalb des Plangebietes entnommen werden.  

 

Die Pegelrahmen sind in der Rasterlärmkarte in der Anlage 8.1a ,  Raster 3 

Meter über Geländeniveau zur Verdeutl ichung des Rasters eingefügt. Die 

Posit ion der Pegelrahmen bleibt zum besseren Vergleich der einzelnen 

Rasterlärmkarten des Gewerbelärms der Betr iebsf lächen Vogel in allen 

Rasterlärmkarten der Anlage 8  immer identisch. 

 

Der Spitzenpegel durch das Abblasen der Druckluf tbremse des Lkw`s auf  

dem Betr iebsgelände Vogel beträgt an dem maßgeblichen Immissionsort 

an der Südkante des Plangebietes 

 
-  Südkante Plangebiet  Lm ax ≤ 71 dB(A) 
-   
-   ≤ Lm ax,zu l ,  T ag     = 85 dB(A) 
-   ≤ Lm ax,zu l ,  N ach t  = 60 dB(A) 

 
 

Der Spitzenpegel durch das Zuschlagen von Pkw-Türen beträgt an dem 

maßgeblichen Immissionsort  

 
-  Südkante Plangebiet  Lm ax ≤ 68 dB(A) 
-   
-   ≤ Lm ax,zu l ,  T ag     = 85 dB(A) 
-   ≤ Lm ax,zu l ,  N ach t  = 60 dB(A) 

 

 

 

5.2.5 Gewerbelärm Regenrückhalteanlage, Pumpenbetrieb 

 

Die Ermitt lung der gewerblichen Schallabstrahlung in den bestehenden 

gewerblich genutzten Bereichen ist unter Nummer 4.3.5 dieser Immissions-

prognose beschrieben. Im Folgenden wird diese bei der Immissionsprogno-

se berücksicht igt.   
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Innerhalb des Plangebietes „Südlich Wooggraben – Teilbereich Ost“ der 

Ortsgemeinde Harthausen wird die geplante Bebauung nicht berücksicht igt,  

da für diese weder eine konkrete Planung noch der Zeitpunkt der Err ich-

tung bekannt sind und somit keine gesicherte Aussage zu einer möglichen 

Abschirmung getrof fen werden kann. 

 

In der Anlage 9.1ff  kann der maximale Beurteilungspegel der gewerblichen 

Geräuscheinwirkung der Regenrückhalteanlage mit Pumpenbetr ieb der 

Dauer 20min/h für den Tagzeitraum und in der Anlage 9.2ff  kann der maxi-

male Beurteilungspegel der gewerblichen Geräuscheinwirkung der Regen-

rückhalteanlage mit Pumpenbetr ieb der Dauer 20min/h für den Nacht-

zeitraum innerhalb des Plangebietes „Südlich Wooggraben – Teilbereich 

Ost“ entnommen werden.  

 

Die Pegelrahmen sind in der Rasterlärmkarte in der Anlage 9.1a ,  Raster 3 

Meter über Geländeniveau zur Verdeutl ichung des Rasters eingefügt. Die 

Posit ion der Pegelrahmen bleibt zum besseren Vergleich der einzelnen 

Rasterlärmkarten des Gewerbelärms der Regenrückhalteanlage mit Pum-

penbetr ieb der Dauer 20min/h in allen Rasterlärmkarten der Anlage 9  im-

mer identisch. 

 

Der Spitzenpegel durch das Zuschlagen von Pkw-Türen beträgt an dem 

maßgeblichen Immissionsort  

 
-  Ostkante Plangebiet  Lm ax ≤ 72 dB(A) 
-   
-   ≤ Lm ax,zu l ,  T ag     = 85 dB(A) 
-   ≤ Lm ax,zu l ,  N ach t  = 60 dB(A) 

 

 

5.2.6 Gewerbelärm landwirtschaftl iche Halle betrieb Löffler 

 

Die Ermitt lung der gewerblichen Schallabstrahlung in den bestehenden 

gewerblich genutzten Bereichen ist unter Nummer 4.3.6 dieser Immissions-

prognose beschrieben. Im Folgenden wird diese bei der Immissionsprogno-

se berücksicht igt.   
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Innerhalb des Plangebietes „Südlich Wooggraben – Teilbereich Ost“ der 

Ortsgemeinde Harthausen wird die geplante Bebauung nicht berücksicht igt,  

da für diese weder eine konkrete Planung noch der Zeitpunkt der Err ich-

tung bekannt sind und somit keine gesicherte Aussage zu einer möglichen 

Abschirmung getrof fen werden kann. 

 

In der Anlage 10.1ff  kann der maximale Beurteilungspegel der landwirt-

schaf t l ichen Geräuscheinwirkung des Betr iebes Löf f ler für den Tagzeitraum 

und in der Anlage 10.2ff  kann der maximale Beurteilungspegel der land-

wirtschaf t l ichen Geräuscheinwirkung des Betr iebes Löf f ler für den Nacht-

zeitraum innerhalb des Plangebietes „Südlich Wooggraben – Teilbereich 

Ost“ entnommen werden.  

 

Die Pegelrahmen sind in der Rasterlärmkarte in der Anlage 10.1a ,  Raster 

3 Meter über Geländeniveau zur Verdeutl ichung des Rasters eingefügt. Die 

Posit ion der Pegelrahmen bleibt zum besseren Vergleich der einzelnen 

Rasterlärmkarten der landwirtschaf t l ichen Geräuscheinwirkung des Betr ie-

bes Löf f ler in allen Rasterlärmkarten der Anlage 10  immer identisch. 

 

Der Spitzenpegel durch das Zuschlagen von Traktor-Türen beträgt an dem 

maßgeblichen Immissionsort  

 
-  Nordkante Plangebiet  Lm ax ≤ 52 dB(A) 
-   
-   ≤ Lm ax,zu l ,  T ag     = 85 dB(A) 
-   ≤ Lm ax,zu l ,  N ach t  = 60 dB(A) 

 

 

5.2.7 Gewerbelärm gesamt 

 

Die Ermitt lung der gewerblichen Schallabstrahlung in den bestehenden 

gewerblich genutzten Bereichen ist unter Nummer 4.3 dieser Immissions-

prognose für die einzelnen Geräuschquellen beschrieben. Im Folgenden 

werden diese energetisch aufsummiert bei der Immissionsprognose berück-

sicht igt.   
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Innerhalb des Plangebietes „Südlich Wooggraben – Teilbereich Ost“ der 

Ortsgemeinde Harthausen wird die geplante Bebauung nicht berücksicht igt,  

da für diese weder eine konkrete Planung noch der Zeitpunkt der Err ich-

tung bekannt sind und somit keine gesicherte Aussage zu einer möglichen 

Abschirmung getrof fen werden kann. 

 

In der Anlage 11.1ff  kann der maximale Beurteilungspegel der Summe der 

gewerblichen Geräuscheinwirkung für den Tagzeitraum und in der Anlage 

11.2ff  kann der maximale Beurteilungspegel der Summe der gewerblichen 

Geräuscheinwirkung für den Nachtzeitraum innerhalb des Plangebietes 

„Südlich Wooggraben – Teilbereich Ost“ entnommen werden.  

 

Die Pegelrahmen sind in der Rasterlärmkarte in der Anlage 11.1a ,  Raster 

3 Meter über Geländeniveau zur Verdeutl ichung des Rasters eingefügt. Die 

Posit ion der Pegelrahmen bleibt zum besseren Vergleich der einzelnen 

Rasterlärmkarten der Summe des Gewerbelärms in allen Rasterlärmkarten 

der Anlage 11  immer identisch. 

 

 

6 Beurteilung der Prognoseergebnisse 

 

Es wurden in dieser Immissionsprognose unterschiedliche Geräuscheinwir-

kungen berechnet. Allen Schallausbreitungsberechnungen gemeinsam ist 

die  

 
-  Geometrie des Geländes,  

-  die Lage des Plangebietes, 

- die Schallabstrahlung der gewerblichen Flächen und  

- die Ausgangsdaten der Verkehrswege. 
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6.1 Beurteilung Straßenverkehrslärm 

 

Folgende schalltechnische Orientierungswerte  (SOW) der DIN 18005 

gelten: 

 
-  Allgemeines Wohngebiet (WA) §4 nach BauNVO 

Schalltechn. Orient ierungswerte (SOW) tags =  55 dB(A) 

 nachts =  45 dB(A) 
 

Folgende Immissionsgrenzwerte  ( IGW) der 16. BImSchV gelten: 

 
-  Allgemeines Wohngebiet (WA) §4 nach BauNVO 

Immissionsgrenzwerte (IGW) tags =  59 dB(A) 

 nachts =  49 dB(A) 
 
Folgende Immissionsgrenzwerte  ( IGW) der 16. BImSchV gelten: 

 
Der Anlage 4.1ff  kann entnommen werden, dass im Tagzeitraum  innerhalb 

des Plangebietes, angrenzend an die Speyerer Straße, der geltende 

Schalltechnische Orientierungswert SOW t ag  = 55 dB(A) der DIN 18005, 

Beiblatt 1  im südlichen Bereich um bis zu ca. 8 dB überschrit ten wird. Die 

Überschreitungen reichen bei f reier Schallausbreitung ca. 40 Meter parallel 

zur Speyerer Straße in das Plangebiet.   

 

Der Anlage 4.2ff  kann entnommen werden, dass im Nachtzeitraum  inner-

halb des Plangebietes, angrenzend an die Speyerer Straße, der geltende 

Schalltechnische Orientierungswert SOW nach t  = 45 dB(A) der DIN 18005, 

Beiblatt 1  im südlichen Bereich um aufgerundet bis zu ca. 9 dB überschrit-

ten wird. Die Überschreitungen reichen bei f reier Schallausbreitung ca. 40 

Meter parallel zur Speyerer Straße in das Plangebiet.  

 

Der für ein Allgemeines Wohngebiet im Tagzeitraum  geltende Immissions-

grenzwert der 16. BImSchV  IGW t ag  =59 dB(A) wird innerhalb des Allge-

meinen Wohngebietes, angrenzend an die Speyerer Straße um ca. 4 dB 

überschrit ten. Die Überschreitungen reichen bei f reier Schallausbreitung 

ca. 17 Meter parallel zur Speyerer Straße in das Plangebiet.  
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Der für ein Allgemeines Wohngebiet im Nachtzeitraum  geltende Immissi-

onsgrenzwert der 16. BImSchV  IGW nach t  =49 dB(A) wird innerhalb des All-

gemeinen Wohngebietes, angrenzend an die Speyerer Straße um ca. 5 dB 

überschrit ten. Die Überschreitungen reichen bei f reier Schallausbreitung 

ca. 13 Meter parallel zur Speyerer Straße in das Plangebiet.  

 

Als maßgeblicher Immissionsort ist  nach RLS90 Nr. 2.0 bei Gebäuden ein 

Bereich von 0,2m über der Fensteroberkante und bei Außenwohnbereichen 

der Mittelpunkt in 2 Meter über der genutzten Fläche zu wählen. 

 

Damit sind bis zu den oben genannten Abständen zur südlichen Plange-

bietsgrenze, in denen die geltenden Immissionsrichtwerte überschrit ten 

sind, keine Außenbereiche ohne zusätzliche Abschirmung zulässig. Wenn 

eine Riegelbebauung mit passiven Schallschutzmaßnahmen err ichtet wer-

den soll,  so kann auf  der abgewandten Seite der Straße (Nordfassade) 

auch bei Unterschreitung des obigen Abstandes der Pegelüberschreitungen 

ein Außenwohnbereich err ichtet werden. 

 

 

6.2 Beurteilung Gewerbelärm 

6.2.1 Beurteilung Gewerbelärm Geil GbR 

 

Folgende schalltechnische Orientierungswerte  (SOW) der DIN 18005 

gelten: 

 
-  Allgemeines Wohngebiet (WA) §4 nach BauNVO 

Schalltechn. Orient ierungswerte (SOW) tags =  55 dB(A) 

 nachts =  40 dB(A) 
 

Folgende Immissionsrichtwerte  ( IRW) der TALärm gelten: 

 
-  Allgemeines Wohngebiet (WA) §4 nach BauNVO 

Immissionsrichtwerte (IRW) tags =  55 dB(A) 

 nachts =  40 dB(A) 
 
Der Anlage 5.1ff  kann entnommen werden, dass im Tagzeitraum  innerhalb 

des Plangebietes der geltende Schalltechnische Orientierungswert SOW t ag  

= 55 dB(A) der DIN 18005, Beiblatt 1  nicht überschrit ten wird. 
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Der Anlage 5.2ff  kann entnommen werden, dass im Nachtzeitraum  nahezu 

innerhalb des gesamten Plangebietes der geltende Schalltechnische Orien-

t ierungswert SOW t ag  = 40 dB(A) der DIN 18005, Beiblatt 1  um maximal 0,8 

dB an der öst l ichen Plangebietsgrenze überschrit ten wird.  

 

Die Bewertung kann auf  die Immissionsrichtwerte der TALärm übertragen 

werden. 

 

Im Nachtzeitraum ist der Betr ieb des Lkw-eigenen Kühlaggregates maß-

geblich, welches Lkw, die Frischware zum Verpacken geladen haben, auf  

dem neu angelegten Schotterparkplatz im Nordosten des Betr iebes betrei-

ben.  

 

Der Betr ieb des Kühlaggregates ist für 60 Minuten in der ungünstigsten 

Nachtstunde angesetzt.  Da die maximale Laufzeit  in der ungünstigsten 

Nachtstunde in der Regel zwischen 30 Minuten und 45 Minuten beträgt, ist  

von einem 1 dB bis 3 dB geringeren Teilbeurteilungspegel des Kühlaggre-

gates auszugehen. 

 

 

6.2.2 Beurteilung Plangebiet „Ost“ der Ortsgemeinde Harthausen 

 

Es gelten die Schalltechnischen Orientierungswerte und Immissionsricht-

werte wie unter Nummer 6.2.1 aufgeführt.  

 
Der Anlage 6.1ff  kann entnommen werden, dass im Tagzeitraum  innerhalb 

des Plangebietes der geltende Schalltechnische Orientierungswert SOW t ag  

= 55 dB(A) der DIN 18005, Beiblatt 1  um mindestens 1 dB unterschrit ten 

wird.  

 

Der Anlage 6.2ff  kann entnommen werden, dass im Nachtzeitraum  inner-

halb des Plangebietes der geltende Schalltechnische Orientierungswert 

SOW nach t  = 40 dB(A) der DIN 18005, Beiblatt 1  in der Südostecke um ma-

ximal 3 dB überschrit ten wird.  

 

Die Bewertung kann auf  die Immissionsrichtwerte der TALärm übertragen 

werden.
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Die im Bebauungsplan „Ost“ der Ortsgemeinde Harthausen festgesetzte 

zulässige Schallabstrahlung ist im Nachtzeitraum im GE 1 um 5 dB zu hoch 

festgesetzt.  Diese muss im Nachtzeitraum im GE 1 im Nachtzeitraum auf 

45 dB(A)/m² reduziert werden. 

 

Es ist dabei darüber nachzudenken, ob es sinnvoll ist  im GE 2 im Nacht-

zeitraum keine Schallabstrahlung zuzulassen. Das ist in der Praxis nicht 

einzuhalten, da dann auch die Heizungsanlage im Winter ausgeschaltet 

werden müsste. Es wird daher vorgeschlagen im GE 2 im Nachtzeitraum 

ein IFSP von 30 dB(A)/m² oder 35 dB(A)/m² festzusetzen 

 

 

6.2.3 Beurteilung Gewerbelärm Agrom  

 

Es gelten die Schalltechnischen Orientierungswerte und Immissionsricht-

werte wie unter Nummer 6.2.1 aufgeführt.  

 
Der Anlage 7.1ff  kann entnommen werden, dass im Tagzeitraum  innerhalb 

des Plangebietes der geltende Schalltechnische Orient ierungswert SOW t ag  

= 55 dB(A) der DIN 18005, Beiblatt 1  nicht überschrit ten wird.  

 

Im Nachtzeitraum gehen von dem Betr iebsgelände keine immissionsrele-

vanten gewerblichen Geräusche aus. 

 

Die Bewertung kann auf  die Immissionsrichtwerte der TALärm übertragen 

werden. 

 

 

6.2.4 Beurteilung Gewerbelärm Vogel 

 

Es gelten die Schalltechnischen Orientierungswerte und Immissionsricht-

werte wie unter Nummer 6.2.1 aufgeführt.  

 
Der Anlage 8.1ff  kann entnommen werden, dass im Tagzeitraum  innerhalb 

des Plangebietes der geltende Schalltechnische Orientierungswert SOW t ag  

= 55 dB(A) der DIN 18005, Beiblatt 1  um mindestens 3 dB unterschrit ten 

wird. 
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Der Anlage 8.2ff  kann entnommen werden, dass im Nachtzeitraum  inner-

halb des Plangebietes der geltende Schalltechnische Orientierungswert 

SOW nach t  = 40 dB(A) der DIN 18005, Beiblatt 1  um ebenfalls mindestens 3 

dB unterschrit ten wird. 

 

Die Bewertung kann auf  die Immissionsrichtwerte der TALärm übertragen 

werden. 

 

 

6.2.5 Beurteilung Gewerbelärm Regenrückhalteanlage, Pumpenbetrieb 

 

Es gelten die Schalltechnischen Orientierungswerte und Immissionsricht-

werte wie unter Nummer 6.2.1 aufgeführt.  

 
Der Anlage 9.1ff  kann entnommen werden, dass im Tagzeitraum  innerhalb 

des Plangebietes der geltende Schalltechnische Orientierungswert SOW t ag  

= 55 dB(A) der DIN 18005, Beiblatt 1  deutl ich unterschrit ten wird.  

 

Der Anlage 9.2ff  kann entnommen werden, dass im Nachtzeitraum  inner-

halb des Plangebietes der geltende Schalltechnische Orientierungswert 

SOW nach t  = 40 dB(A) der DIN 18005, Beiblatt 1  um bis zu 9 dB überschrit-

ten wird. Die Überschreitungen reichen bei f reier Schallausbreitung ca. 18 

Meter parallel zur Regenrückhalteanlage in das Plangebiet.  

 

Die Bewertung kann auf  die Immissionsrichtwerte der TALärm übertragen 

werden.  

 

Eine ausreichende Minderung der Pumpengeräusche kann durch eine ab-

sorbierend gestaltete, dichte Abdeckung des Pumpenschachtes erreicht 

werden. Damit können auch die geltenden Immissionsrichtwerte im Nacht-

zeitraum innerhalb des Plangebietes unterschrit ten werden. 
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6.2.6 Beurteilung Gewerbelärm landwirtschaftl icher Betrieb Löffler 

 

Es gelten die Schalltechnischen Orientierungswerte und Immissionsricht-

werte wie unter Nummer 6.2.1 aufgeführt.  

 
Der Anlage 10.1ff  kann entnommen werden, dass im Tagzeitraum  inner-

halb des Plangebietes der geltende Schalltechnische Orientierungswert 

SOW t ag  = 55 dB(A) der DIN 18005, Beiblatt 1  deutl ich unterschrit ten wird.  

 

Der Anlage 10.2ff  kann entnommen werden, dass im Nachtzeitraum  in-

nerhalb des Plangebietes der geltende Schalltechnische Orientierungswert 

SOW nach t  = 40 dB(A) der DIN 18005, Beiblatt 1  um bis zu 5 dB überschrit-

ten wird. Die Überschreitungen reichen bei f reier Schallausbreitung nahezu 

über das gesamte Plangebiet.  

 

Die Bewertung kann auf  die Immissionsrichtwerte der TALärm übertragen 

werden.  

 

Eine ausreichende Minderung der Betr iebsgeräusche aufgrund der Getrei-

detrocknung kann erreicht werden, wenn die Schallabstrahlung der Geblä-

se um bis zu 15 dB, besser 20 dB gemindert wird. Dies kann mit modular 

aneinandergereihten Elementen geschehen, die untereinander zum Trans-

port bzw. Verschieben der Gebläse auseinander genommen werden kön-

nen. Das Gebläse selbst und der Schlauchtunnel in den Getreidespeicher 

müssen mit einer Konstrukt ion  

 

-  Außen 1mm Blech 

- 100mm ISOVER Lamellenmatte ML 3 

- Schallschutzf l ies 

- Lochblech mit mindestens 30% Lochanteil 

 

abgedeckt werden. Mit einer Gummilippe muss der Dichte Anschluss an 

den Hallenboden gewährleistet werden. Diese Abdeckung muss bis über 

dem Venti lator hinausgehen. Dann wird ein Schalldämpfer angef lanscht, 

der  ein Einfügungsdämm-Maß von 20 dB gegenüber dem in der folgenden 

Tabelle dargestellten Spektrum aufweist.
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Tabelle 7:  Pegelspektrum Venti lator am Gitter.  

 

Hertz 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 gesamt

dB(A) 73,4 86,4 96,3 102,6 105,2 107,8 107,6 104,3 98,2 113,2

 

 

6.2.7 Beurteilung Gewerbelärm gesamt 

 

Es gelten die Schalltechnischen Orientierungswerte und Immissionsricht-

werte wie unter Nummer 6.2.1 aufgeführt.  

 
Der Anlage 11.1ff  kann entnommen werden, dass im Tagzeitraum  inner-

halb des Plangebietes der geltende Schalltechnische Orientierungswert 

SOW t ag  = 55 dB(A) der DIN 18005, Beiblatt 1  im Süden und Südosten des 

Plangebietes um bis zu 1 dB überschrit ten wird.  

 

Der Anlage 11.2ff  kann entnommen werden, dass im Nachtzeitraum  in-

nerhalb des Plangebietes der geltende Schalltechnische Orientierungswert 

SOW nach t  = 40 dB(A) der DIN 18005, Beiblatt 1  im Süden und Osten des 

Plangebietes um bis zu 8 dB überschrit ten wird. Die Überschreitungen de-

cken bei f reier Schallausbreitung nahezu das gesamte Plangebiet ab. 

 

Die Bewertung kann auf  die Immissionsrichtwerte der TALärm übertragen 

werden. 

 

Gesamtgewerbelärm mit Minderungsmaßnahmen: 

Mit den oben genannten Minderungsmaßnahmen, die unter Nummer 6.3 

dieser Immissionsprognose nochmals zusammengefasst sind, berechnet 

sich der Gesamtgewerbelärm auch das Plangebiet nach der Anlage 12.1f f .  

 

Der Anlage 12.1ff  kann entnommen werden, dass im Tagzeitraum  inner-

halb des Plangebietes der geltende Schalltechnische Orientierungswert 

SOW t ag  = 55 dB(A) der DIN 18005, Beiblatt 1  im Süden und Südosten des 

Plangebietes um bis zu 1 dB überschrit ten wird.  
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Der Anlage 12.2ff  kann entnommen werden, dass im Nachtzeitraum  in-

nerhalb des Plangebietes der geltende Schalltechnische Orientierungswert 

SOW nach t  = 40 dB(A) der DIN 18005, Beiblatt 1  im Süden und Osten des 

Plangebietes um bis zu 3 dB in der Südostecke überschrit ten wird. Bei 

f reier Schallausbreitung wird nahezu im gesamten Plangebiet der geltende 

Immissionsrichtwert um weniger als 1 dB überschrit ten. 

 

Nach Nummer 3.2.1 der TALärm und der Tatsache, dass mit Ausgangspe-

gel auf  der sicheren Seite gerechnet wird (maximale Auslastung aller Be-

tr ieb zur gleichen Zeit ,  Boden generell als ref lekt ierend berücksicht igt) 

kann man davon ausgehen, dass bis auf  die Südostecke des Plangebietes 

der geltende Immissionsrichtwert für ein Allgemeines Wohngebiet auch im 

Nachtzeitraum unterschrit ten wird. 

 

Die Bewertung kann auf  die Immissionsrichtwerte der TALärm übertragen 

werden. 

 

 

6.3 Pegelmindernde Maßnahmen 

 

Bezüglich des Gewerbelärms sind folgende pegelmindernde Maßnahmen 

erforderl ich 

 

Betrieb Geil GbR: 

Verlegung des Lkw-Stellplatzes der Firma Geil im Nachtzeitraum auf die in 

der Anlage 1.9 dargestellten Schotterf läche im Nordosten des Betr iebsge-

ländes. 

 

Bebauungsplan „Ost“ der Ortsgemeinde Harthausen: 

Die im Bebauungsplan „Ost“ der Ortsgemeinde Harthausen festgesetzte 

zulässige Schallabstrahlung ist im Nachtzeitraum im GE 1 um 5 dB zu hoch 

festgesetzt.  Diese muss im Nachtzeitraum im GE 1 im Nachtzeitraum auf 

45 dB(A)/m² reduziert werden. 

 

Es ist dabei darüber nachzudenken, ob es sinnvoll ist  im GE 2 im Nacht-

zeitraum keine Schallabstrahlung zuzulassen. Das ist in der Praxis nicht 
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einzuhalten, da dann auch die Heizungsanlage im Winter ausgeschaltet 

werden müsste. Es wird daher vorgeschlagen im GE 2 im Nachtzeitraum 

ein IFSP von 30 dB(A)/m² oder 35 dB(A)/m² festzusetzen 

 

Regenrückhalteanlage, Pumpenbetrieb: 

Eine ausreichende Minderung der Pumpengeräusche kann durch eine ab-

sorbierend gestaltete, dichte Abdeckung des Pumpenschachtes erreicht 

werden. Damit können auch die geltenden Immissionsrichtwerte im Nacht-

zeitraum innerhalb des Plangebietes unterschrit ten werden. 

 

Landwirtschaftl icher Betrieb Löffler: 

Eine ausreichende Minderung der Betr iebsgeräusche aufgrund der Getrei-

detrocknung kann erreicht werden, wenn die Schallabstrahlung der Geblä-

se um bis zu 15 dB, besser 20 dB gemindert wird. Dies kann mit modular 

aneinandergereihten Elementen geschehen, die untereinander zum Trans-

port bzw. Verschieben der Gebläse auseinander genommen werden kön-

nen. Das Gebläse selbst und der Schlauchtunnel in den Getreidespeicher 

müssen mit einer Konstrukt ion  

 

-  Außen 1mm Blech 

- 100mm ISOVER Lamellenmatte ML 3 

- Schallschutzf l ies 

- Lochblech mit mindestens 30% Lochanteil 

 

abgedeckt werden. Mit einer Gummilippe muss der Dichte Anschluss an 

den Hallenboden gewährleistet werden. Diese Abdeckung muss bis über 

dem Venti lator hinausgehen. Dann wird ein Schalldämpfer angef lanscht, 

der  ein Einfügungsdämm-Maß von 20 dB gegenüber dem in der folgenden 

Tabelle dargestellten Spektrum aufweist.  

 

Tabelle 7:  Pegelspektrum Venti lator am Gitter.  

 

Hertz 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 gesamt

dB(A) 73,4 86,4 96,3 102,6 105,2 107,8 107,6 104,3 98,2 113,2
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6.4 Gesundheitsschutz 

 

Der Mindestanforderung des Gesundheitsschutzes ist Genüge getan, wenn 

der auf  die mögliche Bebauung mit  

 

-  öf fenbaren, notwendigen Fenstern zu schutzbedürf t igen Räumen im Sin-

ne der DIN 4109 bzw.  

-  auf  zum Aufenthalt  best immte Terrassen und Balkone der  

 

einwirkende Beurteilungspegel  

 

-  im Tagzeitraum einen Schalldruckpegel von L r ,A  ≤ 70 dB(A) und  

- im Nachtzeitraum einen Schalldruckpegel von L r ,A  ≤ 60 dB(A)  

 

nicht überschreitet.  Diese grundsätzliche Vorgabe des Gesundheitsschut-

zes wird innerhalb des gesamten Plangebietes in Bezug auf  den Verkehrs-

lärm und den Gewerbelärm erfüllt ,  wie den Anlagen 4.1ff  und den Anlagen 

11.1ff  entnommen werden kann. 

 

 

7. Maßgeblicher Außenlärmpegel, Lärmpegelbereiche 

 

Für die unterschiedlichen Lärmquellen (Straßen-, Schienen-, Luf t-,  Was-

serverkehr, Industr ie/Gewerbe) werden jeweils angepasste Mess- und Be-

urteilungsverfahren nach DIN 4109, 2018 genannt, die den unterschiedli-

chen akustischen Wirkungen der Lärmarten Rechnung tragen. Zur Bestim-

mung des maßgeblichen Außenlärmpegels werden die Lärmbelastungen in 

der Regel berechnet, wie in dieser Immissionsprognose erfolgt.   

 

-  für den Tag aus dem zugehörigen Beurteilungspegel (6:00 Uhr bis 22:00 

Uhr),  

-  für die Nacht aus dem zugehörigen Beurteilungspegel (22:00 Uhr bis 

6:00 Uhr) plus Zuschlag zur Berücksicht igung der erhöhten nächtl ichen 

Störwirkung (größeres Schutzbedürfnis in der Nacht).  
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Maßgeblich ist die Lärmbelastung derjenigen Tageszeit ,  die die höhere An-

forderung ergibt.  Für die von der maßgeblichen Lärmquelle abgewandten 

Gebäudeseiten darf  der maßgebliche Außenlärmpegel ohne besonderen 

Nachweis 

 
-  bei of fener Bebauung um 5 dB(A), 

-  bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhöfen um 10 dB(A) gemin-

dert werden. 

 
Der Nachweis wurde in dieser Immissionsprognose detail l iert  über Berech-

nungen geführt.  Sind Lärmschutzwände oder Lärmschutzwälle vorhanden, 

darf  der maßgebliche Außenlärmpegel gemindert werden (Nachweis siehe 

RLS-90 bzw. Schall 03). Sofern es im Sonderfall gerechtfert igt ist ,  sind zur 

Ermitt lung des maßgeblichen Außenlärmpegels auch Messungen zulässig. 

 

Anmerkung :  Be i  den Anforderungen zum Schutz gegen Außenlärm werden in  DIN 4109-

1:2018-1 Maximalpegel  n icht  berücks icht ig t .  Bei  Verkehrsgeräuschen mi t  s tarken Pegel -

schwankungen kann jedoch d ie  Berücks icht igung der  Pegelsp i tzen zur  Kennzeichnung 

e iner  erhöhten Störwi rkung zusätzl iche In format ionen zur  Aus legung des Schal lschutzes 

l ie fern;  in  e inem solchen Fal l  so l l te  zusätzl ich zum Mi t te lungspegel  der  Max imalpegel  

best immt werden.  

 

Straßenverkehr: 

Sofern für die Einstufung in Lärmpegelbereiche keine anderen Festlegun-

gen, z. B. gesetzliche Vorschrif ten oder Verwaltungsvorschrif ten, Bebau-

ungspläne oder Lärmkarten maßgebend sind, können die Beurteilungspe-

gel mithilfe der Nomogramme in DIN 18005-1:2002-07, A.2, vereinfachend 

ermittelt  werden, wobei zur Bildung des maßgeblichen Außenlärmpegels zu 

den abgelesenen Werten 3 dB(A) zu addieren sind. Genauere Daten wer-

den durch Berechnungen mit einem digitalen Geländemodell (wie hier 

durchgeführt) erzielt .  

 

Anmerkung:  Lärmkarten nach der  Richt l in ie  2002/49/EG (EU-Umgebungs lärmr icht l in ie ,  

s iehe)  können zur  Ermi t t lung des maßgebl ichen Außenlärmpegels  nicht  herangezogen 

werden.  

 

Alternativ zur Ermitt lung durch Nomogramme können die Pegel aber auch 

ortspezif isch berechnet oder gemessen werden. Bei Berechnungen, die in 
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dieser Immissionsprognose durchgeführt wurden, sind die Beurteilungspe-

gel für den Tag (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) bzw. für die Nacht (22:00 Uhr bis 

6:00 Uhr) nach der 16. BImSchV zu bestimmen, wobei zur Bildung des 

maßgeblichen Außenlärmpegels zu den errechneten Werten jeweils 3 

dB(A) zu addieren sind. 

 

Beträgt die Dif ferenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht we-

niger als 10 dB(A), so ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel zum 

Schutz des Nachtschlafes aus einem 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel 

für die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A). 

 

Gewerbe- und Industrieanlagen: 

Im Regelfall wird als maßgeblicher Außenlärmpegel der nach der TA Lärm 

im Bebauungsplan für die jeweil ige Gebietskategorie angegebene Tag-

Immissionsrichtwert eingesetzt,  wobei zu dem Immissionsrichtwert 3 dB(A) 

zu addieren sind. Besteht im Einzelfall die Vermutung, dass die Immissi-

onsrichtwerte der TA Lärm überschrit ten werden, dann sollte die tatsäch-

l iche Geräuschimmission als Beurteilungspegel nach der TA Lärm ermittelt  

werden, wobei zur Bildung des maßgeblichen Außenlärmpegels zu den er-

rechneten Mittelungspegeln 3 dB(A) zu addieren sind. 

 

Beträgt die Dif ferenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht we-

niger als 15 dB(A), so ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel zum 

Schutz des Nachtschlafes aus einem 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel 

für die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A). 

 

Weicht die tatsächliche bauliche Nutzung im Einwirkungsbereich der An-

lage erheblich von der im Bebauungsplan festgesetzten baulichen Nutzung 

ab, so ist von der tatsächlichen baulichen Nutzung unter Berücksicht igung 

der vorgesehenen baulichen Entwicklung des Gebietes auszugehen. 

 

Überlagerung mehrerer Schallimmissionen: 

Rührt die Geräuschbelastung von mehreren (gleich- oder verschieden-

art igen) Quellen her, so berechnet sich der result ierende Außenlärmpegel 

La , res  aus den einzelnen maßgeblichen Außenlärmpegeln La , i  nach  

folgender Gleichung): 
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Im Sinne einer Vereinfachung werden dabei unterschiedliche Def init ionen 

der einzelnen maßgeblichen Außenlärmpegel in Kauf genommen. Die Ad-

dit ion von 3 dB(A) darf  nur einmal erfolgen, d. h. auf  den Summenpegel. 

 

Der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109, Ausgabe 2018 wird aus 

der hier berechneten Summe der auf  das Plangebiet einwirkenden einzel-

nen Geräuscharten, wie unter Nummer 4 dieser Immissionsprognose be-

schrieben, zuzüglich 3 dB (nach DIN 4109,2018) gebildet.  Die nach DIN 

4109, 2018 berechneten maßgeblichen Außenlärmpegel sind der Anlage 

11.1  für den Tagzeitraum und der Anlage 11.2  für den Nachtzeitraum zu 

entnehmen. Diese Werte des maßgeblichen Außenlärmpegels, dargestellt  

in den obigen Anlagen müssen mit den Tabellenwerten der folgenden Ta-

belle 8 verglichen und den Fassaden der geplanten Bebauung innerhalb 

des Plangebietes ein Lärmpegelbereich zugeordnet werden, was in den An-

lagen 11.1  und den Anlagen 11.2  farblich dargestellt  wird. 

 

Tabelle 8 :   Anforderung an die Luf tschalldämmung von Außenbauteilen 

nach DIN 4109, 2018 [6] 

Spalte 1 2 3 4 5

Zeile

Lärm-

pege-

lbereich

„Maßgeblicher 

Außenlärmpegel“

Bettenräume in 

Krankenanstalten 

und Sanatorien

Aufenthaltsräume in 

Wohnungen, 

Übernachtungsräume in 

Beherbergungsstätten, 

Unterrichtsräume und 

Ähnliches

Büroräume
a
 und 

Ähnliches

KRaumart = 25 dB KRaumart = 30 dB KRaumart = 35 dB

1 I bis 55 35 30 30

2 II 56 bis 60 35 30 30

3 III 61 bis 65 36      bis      40 31      bis     35 30

4 IV 66 bis 70 41      bis      45 36      bis     40 31      bis      35

5 V 71 bis 75 46      bis      50 41      bis      45 36      bis      40

6 VI 76 bis 80 b 46      bis      50 41      bis      45

7 VII > 80 b b 46      bis      50

b: Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen.

 Anforderungen an die Luftschalldämmung zwischen Außen und Räumen in Gebäuden

Raumarten

R`w,ges des Außenbauteiles in dB

R`w,ges = La - KRaumart in dBLa in dB

a: An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eingdringende Außenlärm Aufgrund der in den Räumen ausgeübten Tätigkeiten nur 

einen untergeordneten Beitrag zum Innenpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt.
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Mit dieser Tabelle 8 kann aufgrund des an einer Fassade prognostizierten 

maßgeblichen Außenlärmpegels ein der Nutzung des Raumes angepasstes, 

erforderl iches, result ierendes Schalldämm-Maß zugeordnet werden. Dieser 

Wert muss dann von der Fassadenkonstrukt ion, d.h.,  Außenmauerwerk 

und/oder Dach einschließlich Fenster, als Mittelwert erbracht werden. 

 

Über die Flächenanteile von Außenwand und/oder Dach und Fenster sowie 

der bekannten Schalldämm-Maße von Wand und/ oder Dach, eines Raumes 

lässt sich dann das erforderl iche, bewertete Schalldämm-Maß der Fenster 

raumweise berechnen. Bei der Berechnung sind auch die Schalldämm-

Maße eventuell vorhandener Roll ladenkästen oder Lüf tungsöffnungen zu 

beachten. 

 

Das erforderl iche Schalldämm-Maß der Außenbauteile wird in Abhängigkeit  

des vorhandenen Lärmpegelbereiches und mit der Annahme Wohnnutzung 

der obigen Tabelle 1 entnommen. Heutige bezügliche des Wärmeschutzes 

erforderl iche Bauteilkonstrukt ionen erfüllen die Schallschutzanforderungen 

der Lärmpegelbereiche I und II  für Wohngebäude. Für die übrigen Lärmpe-

gelbereiche muss der Schallschutznachweis rechnerisch geführt werden. 

 

In der DIN 4109-1, 2018 Nummer 7,4, wird darauf  hingewiesen, dass das 

Schalldämm-Maß von Außenbauteilen nur voll wirksam ist,  wenn die Türen 

und Fenster bei der Lärmeinwirkung geschlossen bleiben.  

 

Es ist daher aus fachlicher Sicht eine fensterunabhängige Lüf tung der Räu-

me vorzusehen, wenn der Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche im 

Nachtzeitraum über 45 dB l iegt.  

 

W ie der Anlage 13.1  im Tagzeitraum  entnommen werden kann, l iegen in-

nerhalb des Plangebietes die Lärmpegelbereiche LPB I bis LPB II I  nach 

DIN 4109-1, 2018 vor. Im Lärmpegelbereich LPB II I  ist  für Gebäude mit 

Wohnnutzung und /oder Büronutzung das Schalldämm-Maß der Fassade 

gegen Außenlärm (quasi Mittelwert der fassadenbildenden Bauteile) im 

Rahmen des Bauantrages nachzuweisen. 
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W ie der Anlage 13.2  im Nachtzeitraum  entnommen werden kann, l iegen 

innerhalb des Plangebietes die Lärmpegelbereiche LPB I bis LPB II I  nach 

DIN 4109, 2018 vor. Im Lärmpegelbereich LPB II I  ist  für Gebäude mit 

Wohnnutzung und /oder Büronutzung das Schalldämm-Maß der Fassade 

gegen Außenlärm (quasi Mittelwert der fassadenbildenden Bauteile) im 

Rahmen des Bauantrages nachzuweisen. 

 

Nach der DIN 4109-1, Januar 2018 muss bei der Festsetzung der Lärmpe-

gelbereiche zwischen Räumen unterschieden werden, welche zum Aufent-

halt  im Tagzeitraum und im Nachtzeitraum (Schlaf-,  Kinder-,  Gäste-, Hotel-

zimmer etc.) genutzt werden. Bei der hier untersuchten Situat ion sind An-

forderungen der Lärmpegelbereiche für den Nachtzeitraum niedriger als für 

den Tagzeitraum. Soll auf  der sicheren Seite l iegend nur eine Variante der 

prognostizierten Lärmpegelbereiche innerhalb des Plangebietes festgesetzt 

werden, so ist die Berechnungsvariante der Lärmpegelbereiche für den 

Tagzeitraum in der Anlage 13.1  zu wählen. 

 

 

8. Aktive Schallschutzmaßnahmen 

8.1 Gewerbelärm 

 

Die erforderl ichen akt iven pegelmindernden Maßnahmen sind unter Num-

mer 6.3 dieser Immissionsprognose zusammengefasst.  

 

Akt ive Schallschutzmaßnahmen am oder im Plangebiet selbst können 

durch eine Riegelbebauung entlang der Straße erfolgen, in der weniger 

schutzbedürf t ige Nutzungen untergebracht sind bzw. Raumorientierungen 

festgesetzt werden. Diese Riegelbebauung schützt dann das übrige Plan-

gebiet vor unzulässigen gewerblichen Geräuscheinwirkungen. 

 

Des Weiteren kann durch Abrücken der Bebauung und entsprechende Ge-

bietsausweisung auf  die Lärmeinwirkung reagiert werden. 
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8.2 Verkehrslärm 

 

Eine Schallschutzwand kann entlang der Speyerer Straße err ichtet werden, 

müsste aber mindestens eine Höhe von 3 Metern haben, um das Erd-

geschoss wirksam zu schützen. Durch Unterbrechungen der Schallschut-

zwand für Zufahrten und Zugänge wird die schallpegelmindernde Wirkung 

reduziert.  

 

Die W irkung der geschlossenen Schallschutzwand mit einer Höhe von 3 

Metern entlang der Speyerer Straße kann den folgenden Bildern entnom-

men werden. Dargestellt  ist  die Minderung gegenüber der Darstellung in 

der Anlage 4.1f f .  

 

 
Bi ld  2 :  3m über Gelände,  Pegelminderung Straßenlärm mi t  durchgehender W and H = 3m 
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Bi ld  3 :  6m über Gelände,  Pegelminderung Straßenlärm mi t  durchgehender W and H = 3m 

 

 
Bi ld  4 :  9m über Gelände,  Pegelminderung Straßenlärm mi t  durchgehender W and H = 3m 
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Würde die Schallschutzwand auch im Osten an der Plangebietsgrenze er-

r ichtet,  wären weitere Pegelminderungen zu erreichen. 

 

Bezogen auf  die obige Pegelminderung kann davon ausgegangen werden, 

dass eine Pegelminderung von 3 dB und mehr als deutl ich und erheblich 

bezeichnet werden kann. 

 

Durch die Err ichtung einer Schallschutzwand würde sich auch die Festset-

zung der Lärmpegelbereiche innerhalb des Plangebietes verändern. 

 

In weiteren Abwägungsprozessen sind ggf . zusätzliche Schallminderungs-

maßnahmen zu erarbeiten, die dann in dieser Immissionsprognose einge-

arbeitet werden. 

 

 

9 Zusammenfassende Beurteilung 

 

Die Ortsgemeinde Harthausen plant die Aufstellung des Bebauungsplanes 

„Südlich Wooggraben – Teilbereich Ost“.  Das Plangebiet soll als Wohnbau-

f läche ausgewiesen werden. 

 

Zur planungsrechtl ichen Umsetzung der beschriebenen Entwicklungsab-

sicht führt die Ortsgemeinde Harthausen derzeit  ein Aufstellungsverfahren 

für den Bebauungsplan „Südlich Wooggraben – Teilbereich Ost“ durch.  

 

Im Zuge der Aufstellung des genannten Bebauungsplans wird die Erarbei-

tung einer Immissionsprognose erforderl ich. In dieser Immissionsprognose 

sind die Geräuscheinwirkung der auf  das Plangebiet einwirkenden Schall-

quellen 

 
- Straßenverkehrslärm 

- Gewerbelärm 

 
zu ermitteln. 

 
Außerhalb des Plangebietes bef inden sich im Süden und Südosten gewerb-

l ich genutzte Flächen. Direkt im Süden verläuf t  die Speyerer Straße 

(L537). 
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Auf  Basis der vorl iegenden Angaben zum Straßenverkehr mit den bekann-

ten Schallemissionen des Verkehrslärms werden die Einwirkung innerhalb 

des Plangebietes prognostiziert  und nach der DIN 18005, Beiblatt  1 [2],  der 

16. BImSchV [3] und den baurechtl ichen Vorgaben der DIN 4109, Januar 

2018 [20] bewertet.   

 

Unter Beachtung der vorhandenen und genehmigten gewerblichen Aktivitä-

ten in den im Osten der Bahnf lächen gelegenen Industr ie- und Gewerbege-

bieten in der Nachbarschaft des Plangebietes sind die daraus prognos-

t izierten Beurteilungspegel nach DIN 18005, Beiblatt  1 [2] und TALärm [4] 

zu beurteilen. 

 

Für die als Wohnnutzung ausgewiesenen Bereiche innerhalb des Plange-

bietes werden die Anforderungen für die Dimensionierung des Schall-

schutzes gegen Außenlärm nach der DIN 4109, Januar 2018 [20] über die 

Festlegung der maßgeblichen Außenlärmpegel def iniert .  

 

Auf  Basis der auf  das Plangebiet einwirkenden und nach den geltenden 

Regelwerken bewerteten Geräuschimmissionen wird ein Schallschutzkon-

zept für die als Wohnnutzung ausgewiesenen Bereiche innerhalb des Plan-

gebietes erarbeitet.  Dieses gewährleistet gesunde Wohnverhältnisse in-

nerhalb der Wohngebäude und den Außenwohnbereichen. 

 

In den unterschiedlichen Lärmkarten in den Anlagen 4.1ff  (Verkehrslärm) 

und in den Anlagen 5.1ff  (Gewerbelärm) zu den unter Nummer 4 und 

Nummer 5 dieser Immissionsprognose beschriebenen Geräuscheinwirkun-

gen, ist die Darstellung der prognostizierten Beurteilungspegel innerhalb 

des Plangebietes ohne akt ive Schallschutzmaßnahmen zu entnehmen. 

 

W ie unter Nummer 6.1 dieser Immissionsprognose erläutert,  werden zum 

Teil in Bereichen bis zu 40m Breite parallel zur Speyerer Straße innerhalb 

des Plangebietes „Südlich Wooggraben – Teilbereich Ost“ der Ortsgemein-

de Harthausen die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005, 

Beiblatt  1 sowie die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV im Tag- und 

Nachtzeitraum von den einwirkenden Verkehrsgeräuschen  bezogen auf  

die Gebietseinstufung Allgemeines Wohngebiet überschrit ten. 
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Damit sind bis zu den oben genannten Abständen zur südlichen Plange-

bietsgrenze, in denen die geltenden Immissionsrichtwerte überschrit ten 

sind, keine Außenbereiche (Balkone, Freisitze) ohne zusätzliche Abschir-

mungen von Wohnungen zulässig. Wenn eine Riegelbebauung mit passiven 

Schallschutzmaßnahmen err ichtet werden soll,  so kann auf  der abgewand-

ten Seite der Straße (Nordfassade) auch bei Unterschreitung des obigen 

Abstandes der Pegelüberschreitungen ein Außenwohnbereich err ichtet 

werden. 

 

Die einwirkenden gewerblichen Geräusche  überschreiten ohne zusätzli-

che Maßnahmen zur Minderung der Geräuscheinwirkung in einem kleinen 

Bereich des Plangebietes im Südosten, der als Allgemeines Wohngebiet 

festgesetzt wird die geltenden schalltechnischen Orientierungswerte der 

DIN 18005, Beiblatt  1 sowie die Immissionsrichtwerte der TALärm. Hier 

kann durch eine Orientierung der Räume (keine notwendigen, öf fenbaren 

Fenster an der Süd- und ggf . Ostfassade) und eine zusätzliche Abschir-

mungen durch eine Riegelbebauung die Vorgabe der TALärm in weiten Be-

reichen eingehalten werden. Die Auswirkungen der Riegelbebauung werden 

nach der Festsetzung der Bereiche zur Err ichtung im Bebauungsplan in die 

Immissionsprognose eingearbeitet und ggf . weitere Verbesserungen aufge-

zeigt.  

 

In dieser Immissionsprognose wird unter Nummer 6.3 aufgezeigt,  mit wel-

chen Maßnahmen an der Quelle eine deutl iche Minderung der Schalleinwir-

kung auf  das Plangebiet erreicht werden kann. Diese Minderungsmaßnah-

men haben auch posit ive W irkung auf  die übrigen bestehenden Nutzungen. 

Die rechtssichere Umsetzung ist zu prüfen. Es ist im Rahmen des Bebau-

ungsplanes zu entscheiden, ob die Überschreitungen der geltenden schall-

technischen Orientierungswerte, Immissionsricht- und Immissionsgrenzwer-

te abgewogen werden können. 

 

Die den Gesundheitsschutz markierenden Obergrenzen des Beurteilungs-

pegels von tags L r ,A  = 70 dB(A) und nachts L r ,A  = 60 dB(A) werden inner-

halb des gesamten Plangebietes auch ohne zusätzliche akt ive Schall-

schutzmaßnahmen unterschrit ten, siehe Anlagen 4.1ff  und Anlage 11.1ff  

dieser Immissionsprognose. 
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Die im Bebauungsplan festzusetzenden Lärmpegelbereiche sind den Anla-

gen 113.1 ohne akt ive Schallschutzmaßnahmen aufgrund des einwirkenden 

Verkehrslärms und des maximal zulässigen Beurteilungspegels des Ge-

werbelärms entsprechend den Vorgaben der TALärm dargestellt .  

 

 

Bad Dürkheim, den 11. August 2019 

 

 

Ingenieurbüro für Bauphysik 

Dipl.- Ing. Ch. Malo 

 

Diese Immissionsprognose besteht aus 64 Seiten 

und 13 Anlagen  

























 Anlage 3 
IMMISSIONSPROGNOSE   17.0209 

 11.08.2019 
 
 

Allgemeine Berechnungsparameter: 
 
 
 
Land Deutschland (TA-Lärm) 

Straße streng nach RLS 90 an 

Schiene streng nach Schall 03 an 

max. Fehler (dB) 0,0 

max. Suchradius (m) 2500,0 

Mindestabstand Quelle - Immis.-Ort 0,0 

Aufteilung:  

Rasterfaktor 0,5 

max. Abschnittslänge 1000,0 

min. Abschnittslänge 1,0 

min. Abschnittslänge (%) 0,0 

proj. Linienquelle an 

proj. Flächenquelle an 

Bezugszeit:  

Bezugszeit Tag (min) 960 

Bezugszeit Nacht (min) 60 

Zuschlag Tag (dB) 0,0 

Zuschlag Ruhezeit (dB) 6,0 

Zuschlag Nacht (dB) 0,0 

DGM:  

Standardhöhe (m) 10,0 

Suchradius für Höhenlinien (m) - 

Geländemodell Triangulation 

Reflektion:  

max. Reflektionsordnung 2 

Suchradius für Reflektoren um Quelle (m) 2500,0 

Suchradius für Reflektoren um Immis.-Ort (m) 2500,0 

max. Abstand Quelle – Immis.-Ort (m) 2500,0 

Mindestabstand Immis.-Ort – Reflektor (m) 1,0 

Mindestabstand Quelle - Reflektor 0,0 

Industrie (ISO 9613)  

Seitenbeugung Mehrere Objekte 

Hin. in FQ schirmen nicht ab an 

Abschirmung:  

Mit Bodendämpfung über Schirm Dz. Mit Begrenzung 

Schirmberechnungskoef. C1 3,0 

Schirmberechnungskoef. C2 20,0 

Schirmberechnungskoef. C3 0,0 

Temperatur (°C) 10,0 

rel. Luftfeuchte (%) 70,0 

Windgeschwindigkeit (m/s) 3,0 

Mitwindwetterlage an 
 












































































































	170209 F4a Bericht
	170209 F4 Anlage 1-3 (1)
	170209 F4 Anlage 4 (1)
	170209 F4 Anlage 5 (1)
	170209 F4 Anlage 6 (1)
	170209 F4 Anlage 7 (1)
	170209 F4 Anlage 8 (1)
	170209 F4 Anlage 9 (1)
	170209 F4 Anlage 10 (1)
	170209 F4 Anlage 11 (1)
	170209 F4 Anlage 12 (1)
	170209 F4 Anlage 13 (1)

